
Die Eingliederungshilfe ab 2020 und ihre Auswirkungen 
auf die Kinder- und Jugendhilfe 

B a c h e l o r a r b e i t  

an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), 
Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen 

zum Erwerb des Hochschulgrades 
Bachelor of Laws (LL.B.) 

 

Vorgelegt von 
Lisa Döring 
aus Wurzen 

 
 

Meißen, 25.03.2020 



 II 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................... II 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................. IV 

1 Einleitung ....................................................................................................... 1 

2 Definition der Eingliederungshilfe ............................................................... 3 

3 Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 
gemäß § 35a SGB VIII.................................................................................... 4 

3.1 Verhältnis zum SGB IX .................................................................................... 4 

3.2 Abgrenzung der seelischen von der geistigen und körperlichen 
Behinderung .................................................................................................... 4 

3.3 Zuständigkeit der Jugendämter für ausschließlich seelisch behinderte 
junge Menschen .............................................................................................. 5 

3.4 Anspruchsberechtigte ..................................................................................... 6 

3.5 Tatbestandsvoraussetzungen ......................................................................... 7 

3.6 Rechtsfolgen ................................................................................................. 10 

3.7 Verfahren ...................................................................................................... 11 

3.8 Kostenbeteiligung .......................................................................................... 14 

4 Die Reform der Eingliederungshilfe durch das BTHG .............................. 15 

4.1 Der Weg zur Reform ..................................................................................... 15 

4.1.1 UN-Behindertenrechtskonvention .................................................................. 15 

4.1.2 Bund-Länder-Diskurs .................................................................................... 16 

4.1.3 Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode ............................................... 16 

4.1.4 Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz im BMAS ............................................ 16 

4.1.5 BTHG ............................................................................................................ 17 

4.2 Die Stufen der Reform................................................................................... 17 

4.2.1 Ausgangssituation ......................................................................................... 17 

4.2.2 Stufe 1 – die ersten Änderungen für Leistungsberechtigte der 
Eingliederungshilfe ........................................................................................ 17 

4.2.3 Stufe 2 – Schwerpunkt: verfahrensrechtliche Änderungen ............................ 18 

4.2.4 Stufe 3 – umfassende Neuerungen in der Eingliederungshilfe mit deren 
Einführung in Teil 2 SGB IX .......................................................................... 18 

4.2.5 Stufe 4 – Neubestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises ......... 18 

5 Die Änderungen im Eingliederungshilferecht zum 01.01.2020 ................ 19 

5.1 Einführung der Eingliederungshilfe in den Teil 2 SGB IX ............................... 20 

5.2 Wandel zur Personenzentrierung und Leistungstrennung ............................. 20 

5.2.1 Von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung ............................................ 20 

5.2.2 Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen .............................. 21 

5.2.3 Sonderregelungen für minderjährige und bestimmte volljährige 
Leistungsberechtigte ..................................................................................... 24 

5.2.4 Relevanz für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge  
Menschen gemäß § 35a SGB VIII ................................................................. 25 

5.3 Änderungen hinsichtlich der Definition der Leistungsgruppen ....................... 26 



 III 

5.4 Änderungen in den einzelnen Leistungsgruppen ........................................... 28 

5.4.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ................................................. 28 

5.4.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben...................................................... 30 

5.4.2.1       Vorgezogene Verbesserungen in den Leistungen zur Teilhabe am 
  Arbeitsleben zum 01.01.2018 ....................................................................... 30 

5.4.2.2      Erneute Änderungen in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  
zum 01.01.2020 ............................................................................................ 34 

5.4.3    Leistungen zur Teilhabe an Bildung .............................................................. 36 

5.4.4    Leistungen zur Sozialen Teilhabe ................................................................. 39 

5.5    Zieldefinition der Eingliederungshilfeleistungen ............................................. 46 

6 Zusammenfassung der Auswirkungen der Änderungen zum 
01.01.2020 auf die Kinder- und Jugendhilfe .............................................. 49 

7 Fazit .............................................................................................................. 53 

Kernsätze  ................................................................................................................. 54 

Anhang  ...................................................................................................................... VI 

Literaturverzeichnis .................................................................................................... X 

Internetquellenverzeichnis ....................................................................................... XII 

Verzeichnis über sonstige Quellen ........................................................................ XIV 

Rechtsprechungsverzeichnis ................................................................................. XV 

Rechtsquellenverzeichnis ...................................................................................... XVI 

Eidesstattliche Versicherung ............................................................................... XVIII 

 
 
 
 



 IV 

Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Erläuterung 

a. F. 

 

alte Fassung 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz 

BayVGH Bayrischer Verwaltungsgerichtshof 

BGBl. I Bundesgesetzblatt Teil I 

BGBl. II Bundesgesetzblatt Teil II 

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

BR-Drs. Drucksache des Bundesrates 

BSG Bundessozialgericht 

BT-Drs. Drucksache des Deutschen Bundestages 

BTHG 
Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

EinglHVO Eingliederungshilfe-Verordnung   

i. d. F. (v.) in der Fassung (vom) 

i. d. R. in der Regel 

i. V. m.  in Verbindung mit 

ICD-10 
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme (in der aktuellen Version (10)) 

IQ  Intelligenzquotient 

LJHG Landesjugendhilfegesetz 

LSG Landessozialgericht 

n. F. neue Fassung 

OVG NRW Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 

Reha-Träger Rehabilitationsträger 

Rn. Randnummer 

SächsGVBl. Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 

SGB I Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil – 

SGB II 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssu-
chende – 

SGB III Sozialgesetzbuch Drittes Buch – Arbeitsförderung – 



 V 

SGB IV 
Sozialgesetzbuch Viertes Buch – Gemeinsame Vorschriften 
für die Sozialversicherung – 

SGB V 
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversiche-
rung – 

SGB VIII Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe – 

SGB IX 
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – 

SGB X 
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren und 
Sozialdatenschutz – 

SGB XII Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe – 

ThürOVG Thüringer Oberverwaltungsgericht 

UN-Behinderten-
rechtskonvention 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen 

VG Verwaltungsgericht 

WHO World Health Organization (deutsch: Weltgesundheitsorganisation) 

WVO Werkstättenverordnung 

 



 1 

1 Einleitung 

„Niemand ist gefeit davor, behindert zu sein. Manche Menschen kommen mit einer 

Behinderung zur Welt, andere erleben sie im Alter, wieder andere haben vielleicht ge-

rade eine Familie gegründet oder stecken mitten in der Ausbildung. Wie es dann im 

Leben weitergeht, hängt stark von der Gesellschaft ab, in der man lebt.“1  

Während der Staat der häufig vorkommenden Separierung behinderter Menschen in 

den Köpfen der nicht behinderten Menschen nur indirekt durch Bildung, Aufklärungs-

kampagnen und Ähnliches entgegenwirken kann, gibt es zahlreiche andere Möglichkei-

ten, durch die der Staat das Leben mit Behinderung direkt erleichtern kann. Dazu zählt 

neben gesetzlichen Bestimmungen beispielsweise auch das Vermeiden baulicher Bar-

rieren an öffentlichen Gebäuden. Eine seit 19622 in Deutschland existierende staatliche 

Hilfe für Menschen mit Behinderungen in Form von verschiedenen Geld-, Sach- und 

Dienstleistungen ist die sogenannte Eingliederungshilfe.  

Für seelisch behinderte junge Menschen liegt diese in der Zuständigkeit der Jugend-

ämter. So wurden beispielsweise am 31.12.2018 deutschlandweit 84.229 Eingliede-

rungshilfeleistungen gemäß § 35a SGB VIII bezogen.3 Bereits diese Zahl lässt auf ei-

nen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand der Jugendämter im Zusammenhang mit der 

Eingliederungshilfe schließen. Darüber hinaus stellt die aktuelle stufenweise Reformie-

rung des Teilhaberechts, insbesondere der Eingliederungshilfe, durch das Gesetz zur 

Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz 

Bundesteilhabegesetz (BTHG), eine beachtliche Herausforderung für die Jugendämter 

Deutschlands dar.  

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Neuerungen im Eingliederungshilferecht, wel-

che die Jugendämter seit dem 01.01.2020 (3. Reformstufe des BTHG) zu beachten 

haben, zu beleuchten und die Intensität der Auswirkungen für die Kinder- und Jugend-

hilfe einzuschätzen sowie die Änderungen kritisch zu hinterfragen. Es findet somit die 

Behandlung einer sehr aktuellen Problematik vieler Verwaltungen statt. Um sich dem 

Thema zu nähern, wird zunächst die Eingliederungshilfe allgemein definiert und an-

schließend der § 35a SGB VIII als Anspruchsgrundlage für Eingliederungshilfeleistun-

gen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen 

Behinderung betrachtet. Außerdem werden die Gründe, die zu der Reform der Einglie-

derungshilfe führten, sowie die Stufen der Reform vorgestellt, bevor schließlich das 

Hauptthema der Bachelorarbeit, die Neuerungen in der Eingliederungshilfe durch die 

                                                
1
 Krol, B.: Inklusion, 2019.  

2
 Vgl. Hellmann, U.; Schumacher, N.: Eingliederungshilfe, 2007. 

3
 Vgl. Statistisches Bundesamt: Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Men- 

    schen, Hilfe für junge Volljährige – 2018, 2019, S. 20.  



 2 

Reformstufe 3 des BTHG und ihre Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe, be-

handelt wird. Dazu werden die bis zum 31.12.2019 geltenden mit den seit 01.01.2020 

geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der Wortlaute miteinander verglichen. Zudem 

werden erläuternde Literatur und insbesondere die Gesetzesbegründung zum BTHG 

zum Nachvollziehen der Änderungen verwendet und schließlich eigene Gedanken über 

die neue Rechtslage gefasst. 
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2 Definition der Eingliederungshilfe 

In der jüngsten Vergangenheit gab es wesentliche Änderungen im Eingliederungshilfe-

recht. Die folgende Definition der Eingliederungshilfe bezieht sich hinsichtlich des Ein-

gliederungshilfezwecks, der Leistungsgruppen sowie der gesetzlichen Vorschriften auf 

den Gesetzesstand ab 01.01.2020.  

Bei der Eingliederungshilfe handelt es sich um Geld-, Sach- oder Dienstleistungen4 für 

Menschen mit Behinderungen mit dem Ziel, den Leistungsberechtigten eine individuelle, 

der Würde des Menschen entsprechende Lebensführung zu ermöglichen sowie die volle, 

wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Gesellschaftsleben zu fördern
5
. Die Betroffe-

nen sollen durch die Leistungen befähigt werden, ihre Lebensplanung und Lebensführung 

möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen.
6 Dabei werden die 

folgenden Leistungsgruppen unterschieden: Leistungen zur medizinischen Rehabilita-

tion (z. B. Arzneimittel und ärztliche oder psychotherapeutische Behandlungen7), Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter 

Werkstätten für behinderte Menschen oder Hilfsmittel, die zur Aufnahme einer Be-

schäftigung erforderlich sind8), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (z. B. Schulbegleiter 

oder Hilfen zur Teilnahme an Fernunterricht9) und Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

(z. B. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie oder Leistungen zur Beförderung 

durch einen Beförderungsdienst10).11 

Leistungen der Eingliederungshilfe gewähren einerseits die Eingliederungshilfeträger 

nach den §§ 90 ff. SGB IX (Teil 2 des SGB IX) für körperlich und geistig behinderte 

Menschen sowie für seelisch behinderte Erwachsene und andererseits die Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte junge Menschen 

(im Folgenden teilweise jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe genannt). Näheres zu 

der Zuständigkeitsabgrenzung wird in Kapitel 3.3 behandelt.  

 

                                                
4
  Vgl. § 105 Abs. 1 SGB IX. 

5
  Vgl. § 90 Abs. 1 SGB IX. 

6
  Vgl. ebd. 

7
  Vgl. § 109 Abs. 1 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 5 SGB IX. 

8
  Vgl. § 111 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SGB IX. 

9
  Vgl. § 112 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 SGB IX. 

10
 Vgl. § 113 Abs. 1 Nr. 4 und 7 i. V. m.  § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX. 

11
 Vgl. § 102 Abs. 1 SGB IX. 
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3 Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Men-
schen gemäß § 35a SGB VIII 

3.1 Verhältnis zum SGB IX 

Das Kinder- und Jugendhilferecht ist im SGB VIII geregelt, welches in § 35a SGB VIII 

spezielle Vorschriften über die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche enthält. Das SGB IX enthält Vorschriften über die Rehabilitation und Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen. Im Bereich der Eingliederungshilfe für see-

lisch behinderte junge Menschen haben die Jugendhilfeträger neben ihrer Rolle als 

Jugendhilfeträger auch die Rolle als Reha-Träger (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX) wahrzu-

nehmen.12 Das heißt, sie müssen zusätzlich zu den Vorschriften des SGB VIII bzw. 

teilweise anstelle dieser Vorschriften die allgemeinen Vorschriften des Teils 1 SGB IX 

(Regelungen für behinderte Menschen und von Behinderung bedrohte Menschen) be-

achten. Für Vorschriften des SGB IX, die mit den Vorschriften des SGB VIII kollidieren, 

regelt § 7 SGB IX, welche anzuwenden sind. Zudem verweist § 35a Abs. 3 SGB VIII 

auf einige Vorschriften des Teils 1, aber auch des Teils 2 SGB IX, welcher die Vor-

schriften zur Eingliederungshilfe für die Eingliederungshilfeträger (gewähren Eingliede-

rungshilfe für andere behinderte Menschen als seelisch behinderte junge Menschen) 

beinhaltet. Somit sind auch diese Vorschriften für die Jugendhilfeträger im Rahmen der 

jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe zu beachten, soweit diese für seelisch be-

hinderte Menschen anwendbar sind. Im Übrigen sind die Vorschriften des SGB VIII 

anzuwenden. Im Ergebnis ist das SGB IX in zweifacher Hinsicht für die jugendhilfe-

rechtliche Eingliederungshilfe relevant: weil die Jugendhilfeträger Reha-Träger sind 

und daher einige Vorschriften des SGB IX beachten müssen und weil § 35a SGB VIII 

die Anwendbarkeit einiger Vorschriften des SGB IX erklärt. Bereits dadurch wird deut-

lich, dass die Eingliederungshilfe der Jugendhilfe ein verstricktes, nicht auf den ersten 

Blick verständliches Rechtsgebiet ist. Das Zusammenspiel zwischen SGB VIII und 

SGB IX wird jedoch in den folgenden Ausführungen dieser Bachelorarbeit bei den ent-

sprechenden Themen wieder aufgegriffen und deutlicher erklärt.       

3.2 Abgrenzung der seelischen von der geistigen und körperlichen Be-
hinderung 

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Jugendhilfeträger nur für die Eingliederungshil-

fe für seelisch behinderte junge Menschen zuständig. Dies wird in Kapitel 3.3 begrün-

det. Um die Ausführungen besser einordnen zu können, werden jedoch zunächst die 

Begriffe körperliche, geistige und seelische Behinderung definiert und voneinander 

abgegrenzt.  

                                                
12

 Vgl. Grünenwald, Ch.; Rössel, M.: Leistungsgewährung nach § 35a SGB VIII auf Stand der Reformstu- 

      fe 3, in: Das Jugendamt, 2019, S. 598. 
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Da eine körperliche Behinderung im Gegensatz zu einer geistigen oder seelischen Be-

hinderung sichtbar ist, ist diese Behinderungsart am einfachsten von den anderen zu 

unterscheiden. Von einer körperlichen Behinderung spricht man, wenn eine Person 

„infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organi-

schen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkei-

ten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert 

ist“13. Größere Schwierigkeiten bereitet die Unterscheidung von geistigen und seeli-

schen Behinderungen, weil man diese optisch nicht erkennen kann. Eine geistige Be-

hinderung liegt vor bei einer „signifikant verringerte[n] Fähigkeit, neue oder komplexe 

Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beein-

trächtigte Intelligenz)“14, wodurch sich die Fähigkeit verringert, „ein unabhängiges Le-

ben zu führen“15. Als seelisch behindert bezeichnet man dagegen einen Menschen, 

dessen gesellschaftliche Teilhabe aufgrund einer psychischen Störung beeinträchtigt 

ist. Nähere Ausführungen hierzu folgen in Kapitel 3.5. 

3.3 Zuständigkeit der Jugendämter für ausschließlich seelisch behinder-
te junge Menschen 

Nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII gehen Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 

SGB IX für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer sol-

chen Behinderung bedroht sind, den Leistungen nach dem SGB VIII vor. Grundsätzlich 

gehen gemäß § 10 Abs. 1 SGB VIII die Leistungen nach dem SGB VIII jedoch den 

Leistungen nach dem SGB IX vor. Somit erfolgt die Gewährung von Eingliederungshil-

feleistungen für seelisch behinderte junge Menschen oder von einer solchen Behinde-

rung bedrohten jungen Menschen gemäß § 35a SGB VIII durch die Träger der öffentli-

chen Jugendhilfe. Nach § 69 i. V. m. § 85 Abs. 1 SGB VIII sind konkret die Jugendäm-

ter der durch Landesrecht bestimmten örtlichen Träger zuständig. Das entspricht bei-

spielsweise in Sachsen nach § 1 LJHG den Jugendämtern der Kreise und kreisfreien 

Städte. Liegt eine sogenannte Mehrfachbehinderung vor, das heißt, besteht neben der 

(drohenden) seelischen Behinderung eine (drohende) geistige und/oder körperliche 

Behinderung, werden die Leistungen dagegen unabhängig von dem Schwerpunkt der 

Behinderung nicht in der Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfeträger erbracht.16  

Diese Zuständigkeitstrennung erfolgte Anfang der 1990er Jahre,17 nachdem bis dahin 

die Eingliederungshilfe für alle behinderten Menschen nach dem Bundessozialhilfege-

setz, welches bis 2004 die Sozialhilfe regelte, erbracht wurde. Auf der einen Seite woll-

                                                
13

 Leyendecker, Ch.: Motorische Behinderungen, 2005, S. 21. 
14

 WHO-Regionalbüro für Europa: Definition des Begriffs „geistige Behinderung“. 
15

 Ebd. 
16

 Vgl. Fromm, F. in: Möller, W.: PK-SGB VIII, 2017, § 35a SGB VIII Rn. 68.  
17

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: LPK-SGB VIII, 2018,  
      § 35a SGB VIII Rn. 1. 
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te der Gesetzgeber junge Menschen mit Behinderungen so normal wie möglich, das 

heißt im Rahmen der Jugendhilfe, behandeln. Auf der anderen Seite wollte er der Ju-

gendhilfe keine wesensfremden Maßnahmen zuweisen. Während der Hilfebedarf für 

seelisch behinderte junge Menschen größtenteils von dem Leistungsspektrum der Ju-

gendhilfe gedeckt war, hätte dieses Leistungsspektrum bei Einbeziehung körperlich 

und geistig behinderter junger Menschen deutlich ausgeweitet werden müssen. Außer-

dem unterscheiden sich seelische Behinderungen von den anderen Behinderungsarten 

dadurch, dass sie behoben werden können. Zudem ergaben sich Abgrenzungsproble-

me zwischen verhaltensauffälligen in der seelischen Entwicklung gefährdeten und see-

lisch behinderten jungen Menschen, welche es zu beseitigen galt. Aus diesen Gründen 

wurden lediglich seelisch behinderte junge Menschen der Jugendhilfe zugeordnet.18 

Die Zuständigkeitsklärung gestaltet sich in der Praxis jedoch oft problematisch.19 Au-

ßerdem vertreten viele Kritiker die Meinung, dass Kinder vorrangig Kinder und nicht 

behindert sind und daher trotz des im vorherigen Abschnitt genannten Gegenargu-

ments die Eingliederungshilfe unabhängig von der Art der Behinderung vom Jugend-

amt gewährt werden sollte. In Fachkreisen spricht man dabei von der sogenannten 

„Großen Lösung“20. Eine Umsetzung dieser erfolgte bisher trotz einiger Planung 

nicht.21 Seit der Einführung eines mit knappen Fristen durchzuführenden Verfahrens 

zur Klärung des leistenden Reha-Trägers, auf welches in Kapitel 3.7 vertiefter einge-

gangen wird, erfolgt das Feststellen des zuständigen Trägers jedoch zumindest nicht 

mehr zulasten der Anspruchsberechtigten.22  

3.4 Anspruchsberechtigte 

Ein einklagbarer Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII besteht 

für ausschließlich seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, das heißt nach § 7  

Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII für noch nicht 18-Jährige – und zwar für sie selbst und 

nicht für die Personensorgeberechtigten, wie es bei der Hilfe zur Erziehung der Fall 

ist23. 

Zusätzlich zu Minderjährigen mit (drohender) seelischer Behinderung kann gemäß  

§ 35a SGB VIII i. V. m. § 41 Abs. 2 SGB VIII als Soll-Leistung auch jungen Volljährigen 

mit (drohender) seelischer Behinderung Eingliederungshilfe als Jugendhilfeleistung 

erbracht werden. Junge Volljährige im Sinne des SGB VIII sind nach § 7 Abs. 1  

                                                
18

 Vgl. zu diesem Absatz BT-Drs. 11/5948, S. 53. 
19

 Vgl. BT-Drs. 13/11368, S. 280. 
20

 Vgl. Meysen, Th.; Schönecker, L. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: FK-SGB VIII, 2019,  
      § 10 SGB VIII Rn. 45. 
21

 Vgl. ebd. 
22

 Vgl. Grünenwald, Ch.; Rössel, M.: a. a. O., S. 599. 
23

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
      § 35a SGB VIII Rn. 1. 
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Nr. 3 SGB VIII Menschen, die 18, aber noch nicht 27 Jahre alt sind. Zusätzlich zu den 

Voraussetzungen nach § 35a SGB VIII setzt die Gewährung von Eingliederungshilfe 

für junge Volljährige nach § 41 Abs. 1 Satz 1 voraus, dass die Hilfe zur Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung und der eigenverantwortlichen Lebensführung des Be-

troffenen erforderlich und geeignet sein muss, das heißt, dass kein weniger beeinträch-

tigendes, aber gleich wirksames Mittel zur Verfügung stehen darf und die Hilfe ein Min-

destmaß an Erfolg versprechen muss.24 Nach § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII wird die 

Hilfe i. d. R. nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Lediglich in begrün-

deten Ausnahmefällen kann die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII darüber hin-

aus – maximal bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres – fortgesetzt werden. Ein sol-

cher Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn die Ausbildung wegen eines späten 

Schulabschlusses erst nach Vollendung des 21. Lebensjahres abgeschlossen wird.25 

Eine Neugewährung ist ab dem 21. Geburtstag durch den Ausdruck „fortgesetzt“ nicht 

mehr möglich.26 

3.5 Tatbestandsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Begründung eines Rechtsanspruchs nach § 35a SGB VIII ist 

das Vorliegen einer seelischen Behinderung oder einer drohenden solchen Behinde-

rung. Die seelische Behinderung ist in Abs. 1 Satz 1 mit einem zweigliedrigen Behinde-

rungsbegriff27 definiert. Zum einen muss gemäß Nr. 1 ein mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als sechs Monate abweichender Zustand der seelischen Gesundheit des Be-

troffenen von dem für sein Alter typischen Zustand gegeben sein. Zum zweiten muss 

diese Abweichung gemäß Nr. 2 ursächlich für eine Beeinträchtigung oder nach fachli-

cher Erkenntnis zu erwartende Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft des Betroffenen sein. Bei Letzterem kommt es nach Abs. 1 Satz 2 darauf an, 

dass die Beeinträchtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, das heißt, 

dass mehr als nur eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine künftige Beeinträch-

tigung bestehen muss28. Ist dies der Fall, liegt eine drohende seelische Behinderung 

vor, die einer seelischen Behinderung gleichgestellt ist.29  

Die Feststellung der Abweichung der seelischen Gesundheit von dem alterstypischen 

Zustand erfolgt durch eine Diagnose einer psychischen oder Verhaltensstörung nach 

dem in Anhang 1 abgedruckten fünften Kapitel der Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten (ICD 10), welche von der WHO erstellt und in jeweils aktualisierter Fas-

                                                
24

 Vgl. Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O., § 41 SGB VIII Rn. 3. 
25

 Vgl. BT-Drs. 11/5948, S. 78. 
26

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 35a SGB VIII Rn. 7. 
27

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
      § 35a SGB VIII Rn. 16. 
28

 Vgl. BVerwG, 26.11.1998, 5 C 38/97, juris, Rn. 16. 
29

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 35a SGB VIII Rn. 22. 
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sung vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auf-

trag des Bundesministers für Gesundheit in deutscher Sprache herausgegeben wird.30 

Diese Störung muss mit hoher Wahrscheinlichkeit über sechs Monate andauern. Dabei 

reicht eine bloße überwiegende Wahrscheinlichkeit nicht aus.31 Für eine entsprechen-

de Prognose können wissenschaftliche Erkenntnisse über den typischen Verlauf der 

Störung unter Beachtung des jeweiligen Einzelfalls herangezogen werden.32 Weiterhin 

muss nach § 35a Abs. 1a Satz 3 dargelegt werden, ob die Abweichung Krankheitswert 

hat oder auf einer Krankheit beruht. Dies ist für die Feststellung der vorrangigen Zu-

ständigkeit der Krankenversicherung für die Behandlung von heilbaren Krankheiten 

von Bedeutung.33 Als Gutachter kommen nach § 35a Abs. 1a Satz 1 SGB VIII Fachärz-

te für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, approbierte Kinder- und 

Jugendpsychotherapeuten, die nach Erlass des Psychotherapeutengesetzes Ärzten in 

der Krankenbehandlung gleichgestellt sind, oder Ärzte oder approbierte psychologi-

sche Psychotherapeuten, die zwar keine Zusatzqualifikation im Bereich der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie vorweisen, aber besondere Erfahrungen 

mit seelischen Störungen bei Kindern bzw. Jugendlichen nachweisen können, in Be-

tracht.34 Bei der Feststellung der Abweichung von der alterstypischen Gesundheit als 

erstes Tatbestandselement des § 35a Abs. 1 SGB VIII ist das Jugendamt an das Gut-

achten gebunden.35 Es hat lediglich zu prüfen, ob der Gutachter den in § 35a Abs. 1a 

Satz 1 SGB VIII genannten Berufen angehört.36 

Die Feststellung der (erwarteten) Teilhabebeeinträchtigung aufgrund der seelischen 

Störung und damit letztlich auch die Feststellung des Vorliegens einer seelischen Be-

hinderung obliegt dagegen allein den pädagogischen Fachkräften des Jugendamtes, 

wobei die Entscheidung in Kooperation mit dem Gutachter bzw. auf Basis der Stel-

lungnahme des Gutachters nach § 35a Abs. 1a Satz 1 SGB VIII getroffen wird.37 Um 

eine Teilhabebeeinträchtigung zu bejahen, muss die diagnostizierte seelische Störung 

„nach Breite, Tiefe und Dauer so intensiv [sein], dass sie die Fähigkeit zur Eingliede-

rung in die Gesellschaft beeinträchtig[t]“38. Zu betrachten ist hierbei die Ausübung sozi-

aler Rollen und Funktionen insbesondere in den Bereichen Familie, Verwandtschaft, 

Freundeskreis, Schule, Ausbildung und Freizeit,39 wobei eine Teilhabebeeinträchtigung 

                                                
30

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
      § 35a SGB VIII Rn. 18. 
31

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 35a SGB VIII Rn. 13. 
32

 Vgl. ebd. 
33

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 15 und 29. 
34

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 14. 
35

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 16. 
36

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 14. 
37

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 20 f.  
38

 BVerwG, 26.11.1998, a. a. O., Rn. 15.  
39

 Vgl. VG Düsseldorf, 05.03.2008, 19 K 1659/07, juris, Rn. 38.  
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bereits dann besteht, wenn die psychische Störung Auswirkungen auf einen dieser 

wesentlichen Lebensbereiche hat40. Für psychische Störungen des Kindes- und Ju-

gendalters wurde als Erweiterung der Klassifizierung nach ICD-10 ein sechsaxiales 

Klassifikationsschema (siehe Anhang 2) eingeführt, um die Störung ganzheitlich zu 

beschreiben.41 Zu der Beurteilung, ob die psychische Störung eine Beeinträchtigung 

der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verursacht, empfiehlt es sich, die fünfte und 

sechste Achse des Klassifikationsschemas heranzuziehen.42 In Achse 5 werden die 

assoziierten abnormen psychosozialen Umstände des Betroffenen festgehalten, z. B. 

mangelnde Wärme in der Eltern-Kind-Beziehung, psychische Störungen eines Famili-

enmitglieds oder auch elterliche Überfürsorge.43 Achse 6 beschäftigt sich mit seiner 

sozialen Funktion bzw. Beeinträchtigung.44 Kann eine Beeinträchtigung nicht festge-

stellt werden, ist eine Prognose anzustellen, ob eine Beeinträchtigung mit hoher Wahr-

scheinlichkeit eintreten wird.45 Für diese sind allerdings keine generellen Anhaltspunkte 

wie Statistiken, sondern individuelle, mit der Persönlichkeit des betroffenen jungen 

Menschen verbundene Anhaltspunkte heranzuziehen.46 Verursacht die psychische 

Störung keine (drohende) Teilhabebeeinträchtigung, liegt keine seelische Behinderung 

vor und die Krankenversicherung ist der einzig zuständige Leistungsträger.47 

Zustandsabweichungen, welche zu einer seelischen Behinderung führen können, sind 

beispielsweise Schizophrenie und andere wahnhafte Störungen, Suchtkrankheiten, 

Angst- und Panikstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeits-

störungen, Autismus oder auch Verhaltensauffälligkeiten wie Schlaf- oder Essstörun-

gen.48 Auch Teilleistungsschwächen wie die Lese- und Rechtschreibstörung (Legas-

thenie) und die Rechenstörung (Dyskalkulie) können zu einer (drohenden) seelischen 

Behinderung führen, wenn sie die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchti-

gen.49 Eine Teilhabebeeinträchtigung durch die Schwäche und damit eine seelische 

Behinderung kann in diesem Kontext beispielsweise bei einer auf Versagensängsten 

beruhenden Schulphobie, totaler Schul- und Lernverweigerung, dem Rückzug aus je-

dem sozialen Kontakt und der Vereinzelung in der Schule angenommen werden; nicht 

jedoch bei bloßen Schulproblemen oder Schulängsten, die andere Kinder teilen.50 Ob-

                                                
40

 Vgl. Kunkel, P.-Ch: Das Verfahren zur Gewährung einer Hilfe nach § 35a SGB VIII. in: Das Jugendamt.  
     2007, S. 18. 
41

 Vgl. Fromm, F. in: Möller, W.: a. a. O., § 35a SGB VIII Rn. 43. 
42

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 44. 
43

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher, A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
    § 35a SGB VIII Rn. 26. 
44

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 27. 
45

 Vgl. Kunkel, P.-Ch.: Jugendhilferecht, 2018, Rn. 209. 
46

 Vgl. ebd. 
47

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 35a SGB VIII Rn. 30. 
48

 Vgl. Fegert, J. in: Wiesner, R.: SGB VIII Kommentar, 2015, § 35a SGB VIII Rn. 45 ff. 
49

 Vgl. Kunkel, P.-Ch.: Jugendhilferecht, 2018, Rn. 209. 
50

 Vgl. BVerwG, 26.11.1998, a. a. O., Rn. 15.  



 10 

wohl Kapitel 5 ICD-10 auch Intelligenzminderungen umfasst, ist bei einem IQ von unter 

70 von einer geistigen Behinderung auszugehen.51  

Die Feststellungen des Jugendamtes über die Teilhabebeeinträchtigungen sind ge-

richtlich voll überprüfbar.52 Entgegen den eben vorgestellten Tatbestandsvorausset-

zungen wird in der Literatur jedoch teilweise die Auffassung vertreten, dass die Begriffe 

der Behinderung sowie der drohenden Behinderung des zum 01.01.2018 neu gefass-

ten § 2 Abs. 1 SGB IX, welche von den Begriffsbestimmungen des § 35a  

Abs. 1 SGB VIII abweichen, bei der Prüfung des Anspruchs auf Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII Beachtung finden müssen, weil sich aus der Gesetzesbegrün-

dung zum BTHG ergebe, dass der Behinderungsbegriff den Leistungsvoraussetzungen 

vorgelagert sei.53 Nach Prof. Dr. Jan Kepert und Dr. Andreas Dexheimer ist unter Be-

rücksichtigung des § 7 Abs. 1 SGB IX allerdings auch nach neuer Rechtslage lediglich 

der Behinderungsbegriff des § 35a SGB VIII für den Leistungszugang zur Eingliede-

rungshilfe nach dieser Vorschrift maßgeblich.54 Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IX gel-

ten die Vorschriften des Teils 1 des SGB IX und damit auch § 2 SGB IX nur, wenn sich 

aus dem für den jeweiligen Reha-Träger geltenden Leistungsgesetz nichts anderes 

ergibt. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IX richten sich explizit die Leistungsvoraussetzun-

gen nach den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen.  

3.6 Rechtsfolgen 

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, hat das Jugendamt Eingliederungshilfe 

zu leisten. Die Art und Form der Leistungen richten sich gemäß § 35a Abs. 3 SGB VIII 

nach Kapitel 6 des Teils 1 und den Kapiteln 3–6 des Teils 2 des SGB IX, soweit diese 

Bestimmungen auch auf Personen mit (drohender) seelischer Behinderung Anwen-

dung finden und sich aus dem SGB VIII nichts anderes ergibt. Da auf die Leistungen 

der Eingliederungshilfe in Kapitel 5.4 näher eingegangen wird, wird an dieser Stelle auf 

deren nähere Behandlung verzichtet. Gemäß § 35a Abs. 2 SGB VIII ist die Eingliede-

rungshilfe nach dem Bedarf im Einzelfall ambulant (z. B. durch Beratungs- und thera-

peutische Leistungen durch Beratungsstellen bzw. psychologische/ärztliche Praxen, 

sozialpädagogische Familienhilfe oder ambulant betreutes Wohnen), teilstationär (z.B. 

in integrativen oder spezialisierten Kindertageseinrichtungen), durch geeignete Pflege-

personen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht bzw. sonstigen Wohnformen zu 

leisten.55 Zur Stärkung der Autonomie der Leistungsberechtigten ist nach § 29 SGB IX 

i. V. m. § 35a Abs. 3 SGB VIII außerdem die Gewährung eines Persönlichen Budgets 

                                                
51

 Vgl. BayVGH, 05.06.2007, 12 BV 05.218, juris, Rn. 18. 
52

 Vgl. ThürOVG, 19.01.2017, 3 KO 656/16, Rn. 45. 
53

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 35a SGB VIII Rn. 10. 
54

 Vgl. ebd. 
55

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
      § 35a SGB VIII Rn. 57 ff. 
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möglich, das heißt, der Leistungsberechtigte erhält (monatlich) eine Geldleistung in 

Höhe der Kosten für Leistungen, die ohne das Persönliche Budget zu erbringen wären, 

und beschafft sich die Leistungen dann selbst.56 Es ist die im Einzelfall geeignete und 

erforderliche Hilfe auszuwählen bzw. eine Kombination verschiedener geeigneter und 

erforderlicher Hilfen.57 Bei gleichzeitigem Anspruch auf Hilfe zur Erziehung bzw. der 

Notwendigkeit von heilpädagogischen Maßnahmen für noch nicht schulpflichtige Kin-

der ist darüber hinaus § 35a Abs. 4 SGB VIII zu beachten, welcher für diese Fälle Soll-

Bestimmungen zu der Wahl der Leistungserbringer enthält. Die gerichtliche Überprü-

fung der Entscheidung über die konkret gewährten Leistungen beschränkt sich darauf, 

dass allgemeingültige Maßstäbe beachtet und alle entscheidungsrelevanten Gesichts-

punkte berücksichtigt worden sowie dass keine sachfremden Erwägungen in die Ent-

scheidung eingeflossen sind.58 

3.7 Verfahren 

Bezüglich der Gewährung bzw. Leistung von Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

existieren – von der Beratung bis zur regelmäßigen Überprüfung der Geeignetheit und 

Notwendigkeit geleisteter Hilfen – umfassende Verfahrensvorschriften. Im Folgenden 

wird jedoch nur auf ausgewählte Aspekte eingegangen, da die Beschreibung des Ver-

fahrens nicht Hauptgegenstand der Bachelorarbeit ist.   

Ein förmlicher Antrag auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ist zwar nicht erfor-

derlich, jedoch vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass zumindest ein formlo-

ser Antrag gestellt werden muss, der das Einverständnis mit der Leistungsgewährung 

ausdrückt.59 Bis zum Alter von 14 Jahren kann dies nur durch den gesetzlichen Vertre-

ter erfolgen, ab 15 Jahren kann ein Leistungsberechtigter die Antragstellung nach  

§ 36 Abs. 1 SGB I selbst vornehmen.60 In diesem Fall unterrichtet das Jugendamt die 

Personensorgeberechtigten, welche die Handlungsfähigkeit des Minderjährigen nach  

§ 36 Abs. 2 SGB I einschränken dürfen.61 

Die Eingliederungshilfe ist, wie bereits angedeutet, Bestandteil des Rehabilitations-

rechts für Menschen mit (drohender) Behinderung, wobei gemäß § 6 Abs. 1 SGB IX 

neben den Jugendhilfeträgern sechs weitere Reha-Träger (die gesetzlichen Kranken-

kassen, die Bundesagentur für Arbeit, die gesetzlichen Unfallversicherungen, die ge-

setzlichen Rentenversicherungen, die Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge 

                                                
56

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
      § 35a SGB VIII Rn. 75 f.  
57

 Vgl. OVG NRW, 22.12.15, 12 B 1289/15, juris, Rn. 28. 
58

 Vgl. Dexheimer, A.; Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 35a SGB VIII Rn. 72. 
59

 Vgl. ebd., § 35a SGB VIII Rn. 24. 
60

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
      § 35a SGB VIII Rn. 15. 
61

 Vgl. ebd. 
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und die Eingliederungshilfeträger) existieren. Nach § 5 SGB IX umfassen die Leistun-

gen zur Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und 

andere ergänzende Leistungen, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur Sozialen 

Teilhabe. Da nach § 6 Abs. 1 SGB IX für jede dieser Leistungsgruppen mehrere Reha-

Träger grundsätzlich zuständig sein können, befinden sich in den jeweiligen Leistungs-

gesetzen der Träger Regelungen, die bestimmen, welche Träger vor- bzw. nachrangig 

zuständig sind. Beispielsweise regelt § 10 SGB VIII das Vorrang-/Nachrangverhältnis 

der Jugendhilfeträger zu anderen Reha-Trägern. Werden Leistungen bei einem Reha-

Träger beantragt, kann es daher vorkommen, dass dieser für alle oder einzelne bean-

tragte Leistungen generell nicht oder nicht vorrangig zuständig ist. Damit eine langwie-

rige Zuständigkeitsklärung nicht zulasten der Leistungsberechtigten geht bzw. Anträge 

nicht bei mehreren Trägern gestellt werden müssen, enthalten die §§ 14 ff. SGB IX für 

alle Reha-Träger anzuwendende Verfahrensvorschriften, die dafür sorgen, dass Leis-

tungen „wie aus einer Hand“62 kommen und über den Antrag – wenn auch durch einen 

unzuständigen Träger – innerhalb weniger Wochen entschieden wird.  

So wird nach Eingang eines Antrags auf Leistungen bei einem Reha-Träger gemäß  

§ 14 SGB IX innerhalb kurzer Fristen zunächst der leistende Reha-Träger festgestellt. 

Dieser ist dafür zuständig, dass über alle beantragten Leistungen rechtzeitig entschie-

den wird und die Leistungen, die bewilligt werden, nahtlos ineinandergreifen, das heißt 

aufeinander abgestimmt sind.63 Er muss aber nicht zwangsläufig alle Leistungen selbst 

erbringen, passender wäre daher die Bezeichnung „fallverantwortlicher Reha-Träger“.64 

Ein Schaubild über das Verfahren nach § 14 SGB IX befindet sich in Anhang 3, wobei 

zu beachten ist, dass die Zuständigkeit i. S. v. § 14 SGB IX zu bejahen ist, wenn die 

vorrangige Zuständigkeit für mindestens eine der beantragten Leistungen besteht.65 

Bevor ein Jugendamt seine sachliche und örtliche Zuständigkeit prüft, hat es die Erfül-

lung der in Kapitel 3.5 beschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen des  

§ 35a SGB VIII zu prüfen.66 Wurde der Antrag bei einem Jugendamt gestellt und ist 

eine seelische Abweichung noch nicht nachgewiesen, sodass erst noch die fachärztli-

che Stellungnahme eingeholt werden muss, ist die Zuständigkeitsklärung innerhalb der 

zweiwöchigen Frist i. d. R. nicht möglich.67 Da auch kein Träger erkennbar ist, der die 

Leistungen ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt, kann eine Weiterleitung des An-

                                                
62

 Vgl. Grünenwald, Ch.; Rössel, M.: a. a. O., S. 599. 
63

 Vgl. von Boetticher, A.: Das neue Teilhaberecht, 2020, § 3 Rn. 59.  
64

 Vgl. ebd. 
65

 Vgl. Landesjugendamt Rheinland, Landesjugendamt Westfalen: § 35a SGB VIII, 2019, S. 14. 
66

 Vgl. Kunkel, J.; Kunkel, P.-Ch.: Welche Auswirkungen hat das Bundesteilhabegesetz auf die Jugendhil- 
     fe? in: ZFSH SGB: Zeitschrift für die sozialrechtliche Praxis. 2017, S. 200. 
67

 Vgl. Dahm, S.; Kestel, O.: Auswirkungen des BTHG auf das Verfahren bei Antrag gemäß  
      § 35a SGB VIII. in: Zeitschrift für Kindschaftsrecht- und Jugendhilfe. 2019, S. 170. 
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trags in diesen Fällen nicht erfolgen.68 Es kommt daher regelmäßig vor, dass ein Ju-

gendamt durch Fristablauf leistender Reha-Träger wird und sich später herausstellt, 

dass es für keine der beantragten Leistungen vorrangig zuständig ist.69  

Stellt der leistende Reha-Träger fest, dass neben den nach seinem Leistungsgesetz zu 

erbringenden Leistungen weitere Leistungen beantragt sind, für die er nach  

§ 6 Abs. 1 SGB IX grundsätzlich nicht Reha-Träger sein kann, ist dieser Teil des An-

trags gemäß § 15 Abs. 1 SGB IX unverzüglich dem nach der Auffassung des leisten-

den Trägers zuständigen Träger zuzuleiten, welcher dann nach dem für ihn geltenden 

Leistungsgesetz über die entsprechenden Leistungen entscheidet. Über den nicht wei-

tergeleiteten Teil entscheidet der leistende Träger selbst, sodass der Antragsteller von 

(mindestens) zwei Trägern einen Leistungsbescheid erhält.70 Der leistende Träger hat 

jedoch vorher zum Zweck der Abstimmung aller Leistungen unter Beteiligung der ande-

ren Reha-Träger und dem Leistungsberechtigten einen sogenannten Teilhabeplan mit 

umfangreichen Dokumentationspflichten nach § 19 SGB IX aufzustellen und kann hier-

zu eine Teilhabeplankonferenz, das heißt ein persönliches Treffen der Beteiligten, nach 

§ 20 SGB IX durchführen. Außerdem hat der leistende Reha-Träger auf die rechtzeiti-

ge Bewilligung des weitergeleiteten Teilantrags hinzuwirken71 und muss bei Nichtrecht-

zeitigleistung durch den Leistungsberechtigten selbstbeschaffte Leistungen nach § 18 

Abs. 4 SGB IX erstatten. Diese Aufwendungen kann sich der leistende Reha-Träger 

jedoch nach § 16 Abs. 5 SGB IX wiederum vom eigentlich zuständigen Träger erstat-

ten lassen. Die im Schaubild in Anhang 3 dargestellte Frist zur Entscheidung verlängert 

sich durch die Beteiligung anderer Reha-Träger auf sechs Wochen bzw. zwei Monate 

bei Durchführung einer Teilhabeplankonferenz.72  

Auch möglich ist, dass der leistende Träger zwar für alle beantragten Leistungen nach 

§ 6 Abs. 1 SGB IX grundsätzlich zuständig sein kann, er jedoch für einzelne (oder alle 

[möglich, wenn er durch Fristablauf leistender Reha-Träger geworden ist]) Leistungen 

andere Reha-Träger für vorrangig zuständig hält. In diesem Fall hat der leistende 

Reha-Träger außer im Fall des § 15 Abs. 3 SGB IX (sieht Ausnahme vor, wonach alle 

beteiligten Reha-Träger unter bestimmten Voraussetzungen einzeln für sich im eige-

nen Namen entscheiden) trotzdem über den gesamten Antrag zu entscheiden73, aller-

dings über die Leistungen, für die er nicht vorrangig zuständig ist, nach dem Leis-

tungsgesetz des vorrangig zuständigen Trägers74. Für diese kann er später gemäß  

                                                
68

 Vgl. Kunkel, J.; Kunkel, P.-Ch.: a. a. O., S. 200.  
69

 Vgl. Dahm, S.; Kestel, O.: a. a. O., S. 170. 
70

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 3 Rn. 70. 
71

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 235. 
72

 Vgl. § 15 Abs. 4 SGB IX. 
73

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O.: § 3 Rn. 67 f.  
74

 Vgl. VG Hannover, 24.01.18, 3 B 35/18, juris, Rn. 7. 
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§ 16 Abs. 2 SGB IX die Kostenerstattung des eigentlich zuständigen Trägers verlan-

gen. Vor der Entscheidung hat er gemäß § 19 Abs. 1 SGB IX auch in diesem Fall ein 

Teilhabeplanverfahren (ggf. mit Teilhabeplankonferenz) durchzuführen, in welches er 

die als vorrangig zuständig in Betracht kommenden Reha-Träger einbezieht. Dazu 

muss er nach § 15 Abs. 2 SGB IX die Feststellungen der anderen Träger, welche den 

leistenden Träger bei Eingang innerhalb von zwei Wochen bei seiner Entscheidung 

binden, unverzüglich anfordern und diese trägerübergreifend beraten. Auch hier ver-

längert sich die Entscheidungsfrist auf sechs Wochen bzw. zwei Monate.75 

Auch wenn der leistende Reha-Träger für alle beantragten Leistungen vorrangig zu-

ständig ist, kann ein Teilhabeplanverfahren nötig sein: wenn Leistungen mehrerer Leis-

tungsgruppen beantragt sind oder der Leistungsberechtigte die Durchführung aus-

drücklich wünscht.76 Unabhängig davon, ob ein Teilhabeplan erstellt werden muss oder 

nicht, soll, das heißt im Regelfall muss, ein Jugendamt als leistender Träger (ergän-

zend)77 oder als beteiligter Träger ein Hilfeplanverfahren nach § 36 Abs. 2 SGB VIII 

durchführen und damit (weitere) Regelungen, die bei der Auswahl der konkreten Hilfen 

zu berücksichtigen sind, beachten.78 Außerdem regelt § 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, 

dass nach Leistungsbewilligung regelmäßig überprüft werden soll, ob die gewählte 

Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.  

Diese Darstellungen zeigen, dass ein Jugendamt verschiedene Rollen einnehmen 

kann: Es kann leistender, weiterleitender oder auch beteiligter Reha-Träger sein. In 

allen Rollen muss es knappe Fristen beachten. Außerdem muss es sich letztlich in den 

Leistungsgesetzen aller Reha-Träger auskennen, aufwendige Beteiligungen anderer 

Träger durchführen oder an diesen teilnehmen und sich um ordnungsgemäße Erstat-

tungen kümmern. Für die Leistungsberechtigten hat dies den Vorteil, dass diese nur 

einen Antrag für alle Leistungen stellen müssen und die Entscheidung darüber inner-

halb weniger Wochen erfolgt.  

3.8 Kostenbeteiligung 

Nach § 91 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII werden für voll- und teilstationäre 

jugendhilferechtliche Eingliederungshilfeleistungen Kostenbeiträge erhoben. Diese 

richten sich nach der Leistungsfähigkeit der jungen Menschen mit seelischer Behinde-

rung bzw. der ihrer Eltern gemäß den §§ 92 ff. SGB VIII. 

                                                
75

 Vgl. § 15 Abs. 4 SGB IX. 
76

 Vgl. § 19 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 SGB IX. 
77

 Vgl. § 21 Satz 2 SGB IX. 
78

 Vgl. Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O., § 36 Rn. 1. 
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4 Die Reform der Eingliederungshilfe durch das BTHG 

4.1 Der Weg zur Reform 

Vor allem das 2016 verabschiedete BTHG führte zu einer umfassenden Reform des 

Teilhaberechts, insbesondere der Eingliederungshilfe, welche noch immer nicht voll-

ständig umgesetzt ist.79 Um die Hintergründe zu dieser Reform zu verdeutlichen, wer-

den im Folgenden die Schritte, die zu der Verabschiedung des BTHG führten, erläutert.  

4.1.1 UN-Behindertenrechtskonvention  

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am 13.12.2006 das 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-

Behindertenrechtskonvention), welches Deutschland als einer der ersten Staaten am 

30.03.2007 unterzeichnete.80 Nach der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde bei den 

Vereinten Nationen trat die Konvention am 26.03.2009 schließlich im Rang eines Bun-

desgesetzes in Deutschland in Kraft.81 

Das Ziel dieses völkerrechtlichen Vertrages ist gemäß seines ersten Artikels, „den vol-

len und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 

alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und 

die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“. Zu diesem Zweck verpflich-

tet das Übereinkommen die Unterzeichnerstaaten zu dem Schutz der Rechte auf Le-

ben, Gesundheit und Freiheit.82 Daneben enthält es verschiedene wirtschaftliche, kultu-

relle und soziale Rechte, zu welchen die Unterzeichnerstaaten nach Art. 4 Abs. 2 UN-

Behindertenrechtskonvention verpflichtet sind, entsprechend ihrer kulturellen Beson-

derheiten und Finanzkraft geeignete Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer Mittel zu 

treffen.83 Über die getroffenen Maßnahmen müssen die Vertragsstaaten gemäß Art. 35 

Abs. 2 UN-Behindertenrechtskonvention dem eingerichteten Ausschuss für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen84 mindestens alle vier Jahre berichten. Gemäß  

Art. 36 Abs. 1 der Konvention kann der Ausschuss daraufhin allgemeine Empfehlungen 

aussprechen bzw. konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation behinderter 

Menschen unterbreiten. So wurden zu dem ersten Staatenbericht Deutschlands 2015 

zahlreiche Empfehlungen ausgesprochen, welche neben der UN-Behinderten-

rechtskonvention selbst in der Begründung des BTHG-Gesetzesentwurfs aufgeführt 

sind.85 

                                                
79

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 1 Rn. 1.  
80

 Vgl. ebd., § 1 Rn. 11 und 14. 
81

 Vgl. ebd., § 1 Rn. 14. 
82

 Vgl. ebd., § 1 Rn. 12. 
83

 Vgl. ebd. 
84

 Vgl. Art. 34 Abs. 1 UN-Behindertenrechtskonvention. 
85

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 188 f. 
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4.1.2 Bund-Länder-Diskurs 

Der Bund-Länder-Diskurs, in dem hauptsächlich „die stetig wachsenden Fallzahlen und 

-kosten in der Eingliederungshilfe“86 thematisiert wurden, stellt einen weiteren Einfluss-

faktor für die Verabschiedung des BTHG dar. Bereits seit 2003 wiesen die Länder 

mehrfach durch Beschlüsse der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister und durch 

eine Entschließung des Bundesrats darauf hin, „dass die Eingliederung von Menschen 

mit Behinderungen die kommunale Daseinsvorsorge überfordere und vielmehr eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei“87 und forderten eine Beteiligung des Bundes an 

den Ausgaben bzw. die Übernahme derer. Weiterhin erarbeitete eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe von 2007 bis 2012 Eckpunkte zur Weiterentwicklung der Eingliede-

rungshilfe. Durch den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wurden den Ländern 

2013 schließlich seitens des Bundes die Verhinderung einer Erhöhung der Kosten für 

die Eingliederungshilfe und eine Entlastung der Haushalte der Kommunen in Aussicht 

gestellt. Die finanzielle Entlastung erfolgte durch eine stärkere Beteiligung der Ge-

meinden an der Umsatzsteuer und einen höheren Anteil des Bundes an den Unter-

kunftskosten nach dem SGB II. Da dies allerdings unabhängig von der Eingliederungs-

hilfe erfolgte und diese somit in der Zuständigkeit und Finanzverantwortung der Länder 

bzw. der Kommunen verblieb, erlangte die Verhinderung einer weiteren Ausgabendy-

namik für die Länder noch größere Bedeutung für die Reform des Teilhaberechts.88 

4.1.3 Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode 

Der Koalitionsvertrag von 2013 stellte neben den im vorherigen Kapitel genannten As-

pekten auch die Herausführung der Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem und 

ihre Weiterentwicklung zu einem modernen Teilhaberecht zur Verbesserung der Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen in Aussicht (durch Erlass eines Bundesleis-

tungsgesetzes): unter anderem sollte eine personenzentrierte Neuausrichtung erfolgen 

und ein Budget für Arbeit eingeführt werden.89 

4.1.4 Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz im BMAS 

Die Ankündigung eines Bundesleistungsgesetzes beinhaltete auch die Zusage, behin-

derte Menschen sowie ihre Verbände von Anfang an am Gesetzgebungsprozess zu 

beteiligen.90 So kam es vor dem Gesetzgebungsverfahren 2014/15 zu einer Diskussion 

des Reformbedarfs und denkbarer Lösungsansätze in einer Arbeitsgruppe des BMAS, 

in welcher Interessenverbände von Menschen mit Behinderungen beteiligt waren.91      

                                                
86

 von Boetticher, A.: a. a. O., § 1 Rn. 18. 
87

 Ebd. 
88

 Vgl. zu diesem Absatz ebd., § 1 Rn. 18 f.  
89

 Vgl. CDU, CSU und SPD: Deutschlands Zukunft gestalten, 2013, S. 78. 
90

 Vgl. ebd. 
91

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O.,  § 1 Rn. 21 f. 
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4.1.5 BTHG 

Als Ergebnis der zuvor genannten Aspekte verabschiedete der Deutsche Bundestag 

am 23.12.2016 schließlich das BTHG. Dabei handelt es sich um kein eigenständiges 

Gesetz, sondern um ein sogenanntes Artikelgesetz mit 26 Artikeln, durch die beste-

hende Gesetze zum Teilhaberecht, insbesondere zur Eingliederungshilfe, verändert 

wurden bzw. werden.92  

4.2 Die Stufen der Reform 

Um den Reha-Trägern und Leistungsvertragspartnern genügend Zeit für die Umset-

zung der Änderungen zu geben, wurde das zeitlich versetzte Inkrafttreten des BTHG 

über insgesamt vier Stufen beschlossen.93 Im Folgenden werden die wesentlichen 

Neuerungen pro Stufe überblicksweise vorgestellt. 

4.2.1 Ausgangssituation 

Vor der Reform bestand das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-

schen) aus zwei Teilen: Der erste Teil enthielt die Ziele und allgemeinen Grundsätze 

des Rehabilitations- und Teilhaberechts, der zweite Teil regelte das Schwerbehinder-

tenrecht.94 Das Recht der Eingliederungshilfe (für Erwachsene sowie körperlich und 

geistig behinderte Kinder; durch Verweise in § 35a SGB VIII jedoch teils auch für see-

lisch behinderte junge Menschen anwendbar) war im 6. Kapitel des SGB XII (Sozialhil-

fe) geregelt.95 Der weitere Aufbau der Sozialgesetzbücher ist für die Reform weniger 

relevant, sodass auf eine Darstellung verzichtet wird. Auch auf die konkreten Inhalte 

wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da lediglich die Änderungen zum 01.01.2020 

Gegenstand dieser Bachelorarbeit sind und sich deren Ausgangssituation aus der Be-

handlung der Änderungen in Kapitel 5 ergibt.  

4.2.2 Stufe 1 – die ersten Änderungen für Leistungsberechtigte der Eingliede-
rungshilfe 

Zum 01.01.2017 traten neben einigen Änderungen im Schwerbehindertenrecht erste 

Änderungen bei der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung behinderter Men-

schen im SGB XII in Kraft: Sowohl der Einkommensfreibetrag als auch der Vermögens-

freibetrag wurden erhöht.96 Weiterhin wurde das Arbeitsförderungsgeld verdoppelt,97 

das heißt das Geld, welches Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten für be-

                                                
92

 Vgl. zu diesem Absatz von Boetticher, A.: a. a. O., § 1 Rdn. 1. 
93

 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e. V., Bezirksverband Oberbayern: BTHG-Umsetzung,  
      2019, S. 22. 
94

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 1 Rn. 1. 
95

 Vgl. ebd. 
96

 Vgl. BMAS: Die Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes. 
97

 Vgl. ebd. 
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hinderte Menschen beschäftigt sind, neben dem Werkstattlohn erhalten98. Zusätzlich 

wurde zum 01.04.2017 das Schonvermögen für SGB XII-Leistungsbezieher erhöht.99 

4.2.3 Stufe 2 – Schwerpunkt: verfahrensrechtliche Änderungen 

Am 01.01.2018 wurde die alte Fassung des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen) aufgehoben100 und die neuen Teile 1, das Verfahrens-

recht, und 3, das Schwerbehindertenrecht, des SGB IX wurden eingeführt101. Einen 

Einblick in das neue Verfahrensrecht gab bereits Kapitel 3.7. Außerdem wurden ein 

spezielles, von den Trägern der Eingliederungshilfe durchzuführendes Verfahren, 

das sogenannte Gesamtplanverfahren, sowie vorgezogene Verbesserungen im 

Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Eingliederungshilfe 

eingeführt.
102

 Die entsprechenden Vorschriften befanden sich zu diesem Zeitpunkt 

noch im SGB XII (Sozialhilfe). Während die meisten Bestimmungen des Teils 2 des 

SGB IX in dieser Stufe noch keine Geltung erlangten, traten die Bestimmungen des 

Kapitels 8 des Teils 2 SGB IX bereits in Kraft, wodurch zum 01.01.2018 zudem das 

Vertragsrecht der Eingliederungshilfe reformiert wurde.
103

  

4.2.4 Stufe 3 – umfassende Neuerungen in Eingliederungshilfe mit deren Ein-
führung in Teil 2 SGB IX  

Im Rahmen der dritten Reformstufe trat zum 01.01.2020 mit der Überführung der Ein-

gliederungshilfe aus dem SGB XII in den Teil 2 des SGB IX eine der größten Verände-

rungen der Eingliederungshilfe in Kraft.104 Es fand somit eine Trennung der Fachleis-

tungen der Eingliederungshilfe, wie z. B. Assistenzleistungen oder Leistungen zur Mo-

bilität, von den existenzsichernden Leistungen, also Lebensunterhalts- und Unter-

kunftskosten, statt.105 Neben vielen weiteren Neuerungen im Eingliederungshilferecht 

erhöhten sich außerdem erneut die Freibeträge für Einkommen und Vermögen und die 

Heranziehung des Partnereinkommens und -vermögens wurde abgeschafft106.  

4.2.5 Stufe 4 – Neubestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises 

Am 01.01.2023 wird als letzte Änderung im Eingliederungshilferecht durch das BTHG 

eine neue Definition des leistungsberechtigten Personenkreises in Kraft treten.107 

                                                
98

  Vgl. § 59 Abs. 1 Satz 1 SGB IX. 
99

  Vgl. BMAS: Die Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes. 
100

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 1 Rn. 9. 
101

 Vgl. BMAS: Die Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes. 
102

 Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.: Die Reformstufen des BTHG. 
103

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 3 Rn. 331.  
104

 Vgl. ebd., § 4 Rn. 1. 
105

 Vgl. GETECO GmbH: Umsetzung des BTHG: Die vier Reformstufen. 
106

 Vgl. BMAS: Die Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes. 
107

 Vgl. ebd. 
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5 Die Änderungen im Eingliederungshilferecht zum 01.01.2020  

Wie in Kapitel 4.2.4 bereits angesprochen, traten am 01.01.2020 im Rahmen der Re-

formstufe 3 des BTHG erneut Änderungen im Eingliederungshilferecht in Kraft, welche 

zur Erreichung des Hauptziels dieser Bachelorarbeit nun thematisiert werden. Die we-

sentlichste Änderung dieser Reformstufe und auch einer der Schwerpunkte der Reform 

insgesamt bestand in der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII (So-

zialhilfe) und der Einfügung dieser in den Teil 2 SGB IX.108 Als Folgeänderungen dazu 

fanden gleichzeitig die Neuformulierungen der §§ 10 Abs. 4 und 35a Abs. 3 SGB VIII 

statt.109 In § 10 Abs. 4 Satz 1 wurde ergänzt, dass Leistungen nach dem SGB VIII ne-

ben den Leistungen nach dem SGB XII auch den Leistungen nach dem SGB IX vorge-

hen. In § 10 Abs. 4 Satz 2 wurde geändert, dass abweichend von Satz 1 die Leistun-

gen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (statt vorher nach dem SGB XII) für jun-

ge Menschen mit (drohender) geistiger oder körperlicher Behinderung den Leistungen 

des SGB VIII vorgehen. § 35a Abs. 3 verweist nun hinsichtlich der Aufgabe und Ziele 

der Eingliederungshilfe, der Bestimmung des Personenkreises sowie der Art der Leis-

tungen nicht mehr auf Vorschriften des SGB XII, sondern auf § 90 und Kapitel 3 bis 6 

des Teils 2 SGB IX, soweit diese Vorschriften auch auf Menschen mit (drohender) see-

lischer Behinderung anwendbar sind und sich aus dem SGB VIII nichts anderes ergibt. 

Die angesprochene Bestimmung des Personenkreises ist jedoch als redaktionelles 

Versehen anzusehen; sie richtet sich nach § 35a Abs. 1 SGB VIII.110 Außerdem wurde 

der Verweis auf Kapitel 6 des Teils 1 SGB IX eingefügt (Vorschriften über das Persön-

liche Budget und die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung). Die Vorschriften 

waren durch den Verweis auf § 57 SGB XII a. F., welcher wiederum auf § 29 SGB IX 

verwies, bzw. durch § 7 SGB IX jedoch bereits zuvor anwendbar. Festgehalten werden 

kann, dass die am 01.01.2020 eingetretenen Änderungen hinsichtlich der Zielbestim-

mung und der Leistungen der Eingliederungshilfe auch für die jugendhilferechtliche 

Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung nach  

§ 35a SGB VIII relevant sind. Da es, wie im Kapitel 3.7 beschrieben, möglich ist, dass 

ein Jugendamt als leistender Reha-Träger Leistungen nach den Leistungsgesetzen 

anderer Reha-Träger gewähren muss, sind für die Jugendhilfeträger jedoch auch alle 

anderen Neuerungen im Eingliederungshilferecht von Bedeutung. Aufgrund des be-

schränkten möglichen Umfangs dieser Bachelorarbeit konzentrieren sich die folgenden 

Ausführungen allerdings nur auf die für die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

relevanten Änderungen sowie die Kernelemente der weiteren Neuerungen seit 2020.  

                                                
108

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 4 Rn. 1. 
109

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 325. 
110

 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,   
      § 35a SGB VIII Rn. 62. 
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5.1 Einführung der Eingliederungshilfe in den Teil 2 SGB IX 

Durch die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und die Einfügung 

dieser in den Teil 2 des SGB IX, wodurch das SGB IX die Aufwertung zu einem Leis-

tungsgesetz erfuhr,111 sollte das Leitbild einer inklusiven Gesellschaft und damit zu-

sammenhängend vor allem die Herausführung der Eingliederungshilfe aus dem „Für-

sorgesystem“ sichtbar gemacht werden112. Auch wenn die Eingliederungshilfe durch 

die Verschiebung formal aus dem Sozialhilferecht ausgegliedert wurde, werden die 

Bedarfe trotz der für die Leistungsberechtigten besseren Regelungen zu der Einkom-

mens- und Vermögensheranziehung allerdings weiterhin nur insoweit gedeckt, als dies 

den Betroffenen nicht aus eigenen Mitteln möglich ist.113 Damit bleibt die Eingliede-

rungshilfe Teil der öffentlichen Fürsorge nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG.114  

5.2 Wandel zur Personenzentrierung und Leistungstrennung  

5.2.1 Von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung 

Bis 2019 wurden für Menschen mit Behinderungen, die in vollstationären Einrichtungen 

(heißen seit 2020 „besondere Wohnformen“115) leb(t)en, die Leistungen in kompletten 

Paketen durch die Leistungsanbieter erbracht, die für bestimmte Bedarfsgruppen ent-

sprechende Gesamtlösungen darstellten und die Versorgung und Betreuung umfass-

ten.116 Dadurch waren die Leistungen stark von einer bestimmten Wohnform abhängig 

und die Berücksichtigung individueller Wünsche war nur sehr eingeschränkt möglich.117 

Mit der Einfügung der Eingliederungshilfe in den Teil 2 SGB IX erfolgte ein Wechsel 

von dieser Einrichtungszentrierung hin zu einer Personenzentrierung, das heißt, die 

Leistungen orientieren sich nun nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern 

ausschließlich an dem individuellen Bedarf.118 Dieser wird gemeinsam mit dem behin-

derten Menschen ermittelt, bevor dann „das passende ‚Hilfepaket‘ zusammengestellt 

und im gewohnten oder gewünschten Lebensfeld organisiert [wird]“119.120 Anders aus-

gedrückt heißt dies, dass in der Vergangenheit jede Einrichtung bestimmte Leistungen 

anbot, entsprechend dieses Angebots für jeden stationär unterzubringenden Leis-

tungsberechtigten eine Einrichtung gewählt wurde und die Person während ihrer Un-

terbringung nur die von der Einrichtung angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen 

konnte. Nun hingegen können zur Deckung des individuellen Bedarfs eines Leistungs-

                                                
111

 Vgl. BMAS: Bundesteilhabegesetz – Inhalte und Ziele des Gesetzes. 
112

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 196. 
113

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 4 Rn. 2. 
114

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 197. 
115

 Vgl. Knoche, Th.: Bundesteilhabegesetz Reformstufe 3: Neue Eingliederungshilfe, 2019 , S. 258. 
116

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 4 Rn. 3. 
117

 Vgl. ebd. 
118

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 197. 
119

 Ebd. 
120

 Vgl. ebd. 
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berechtigten unabhängig davon, ob dieser in einer eigenen Wohnung oder in einer 

besonderen Wohnform lebt, verschiedene Fachleistungen der Eingliederungshilfe 

durch verschiedene Anbieter – also auch andere Anbieter als der der besonderen 

Wohnform, in der die Person lebt – erbracht werden. Die Einteilung der Leistungen in 

ambulant, teilstationär und stationär wurde daher obsolet und aufgehoben.121 Mit der 

personenzentrierten Ausrichtung der Eingliederungshilfe wird insbesondere Art. 19 der 

UN-Behindertenrechtskonvention Rechnung getragen, mit welchem die Vertragsstaa-

ten das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderungen, insbesondere das 

Recht auf die Wahl ihres Aufenthaltsortes und das Recht auf Zugang zu gemeindena-

hen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen, anerkennen.122  

5.2.2 Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen 

Dadurch, dass besondere Wohnformen nun keine „All inclusive“-Leistungen mehr für 

ihre Bewohner erbringen, also die Maßnahmen der Eingliederungshilfe und die unab-

hängig von einer Behinderung existierenden Lebensunterhaltskosten nicht mehr als 

Komplexleistung zu einem Gesamtpreis erbracht werden123, sondern nun (ggf. mehre-

re) Leistungserbringer einzelne Leistungspakete erbringen, wurde mit der personen-

zentrierten Neuausrichtung ebenfalls zum 01.01.2020 die Trennung der Fachleistun-

gen der Eingliederungshilfe und der behinderungsunabhängigen existenzsichernden 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorgenommen124. Während Letztere – 

bei Bedürftigkeit – auch weiterhin von den Jobcentern nach SGB II bzw. den Sozialhil-

feträgern nach SGB XII getragen werden, werden die behinderungsspezifischen Be-

darfe jetzt durch Fachleistungen der Eingliederungshilfe gedeckt und durch die Einglie-

derungshilfeträger getragen.125 Es werden somit für behinderte Menschen in stationä-

ren Einrichtungen keine Vereinbarungen mehr mit den Leistungserbringern geschlos-

sen, die Fach- und existenzsichernde Leistungen zum Gegenstand haben, sondern die 

Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und den Eingliederungshilfeträgern um-

fassen nur noch die Fachleistungen der Eingliederungshilfe.126  

Um das neue System verständlicher darzustellen, wird im Folgenden detailliert erläu-

tert, welche Leistungen den existenzsichernden und welche den Fachleistungen zuzu-

ordnen sind und wie und von wem sie erbracht werden.  
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Die existenzsichernden Leistungen umfassen die Kosten für den notwendigen Lebens-

unterhalt und die Kosten der Unterkunft.127 Zum notwendigen Lebensunterhalt gehören 

insbesondere Kleidung, Hygieneartikel, Hausrat, Strom, persönliche Bedürfnisse des 

täglichen Lebens und Ernährung.128 Eine Ausnahme gibt es jedoch bei der gemein-

schaftlichen Mittagsverpflegung in Behindertenwerkstätten und anderen Leistungser-

bringern tagesstrukturierter Maßnahmen: Während der Warenwert eines Essens im 

notwendigen Lebensunterhalt berücksichtigt ist, gilt dies nicht für die Kosten der au-

ßerhäuslichen Zubereitung (Personal, Geräte etc.),129 für diese wird jedoch ein Mehr-

bedarf gewährt130. Die nicht durch den Mehrbedarf gedeckten Kosten werden nach  

§ 113 Abs. 4 SGB IX als Fachleistung der Eingliederungshilfe übernommen. Zu den 

persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens zählt in vertretbarem Umfang auch 

die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft wie z. B. ein Kino-

besuch.131 Dabei ist jedoch zu beachten, dass vom notwendigen Lebensunterhalt nur 

die Kinokarte erfasst ist und die Kosten für eine aufgrund der Behinderung eventuell 

benötigte Begleitperson als Fachleistung der Eingliederungshilfe zu beantragen sind.132  

Zu den Kosten der Unterkunft zählen die Wohnkosten einschließlich der Heiz- und Ne-

benkosten.133 Für behinderte Menschen, die in besonderen Wohnformen leben, ist zu 

beachten, dass die Einrichtung nicht nur Wohnräume umfasst, die auch nicht behinder-

te Menschen benötigen, sondern auch Räume, die zur Erbringung der aufgrund der 

Behinderung nötigen Eingliederungshilfeleistungen erforderlich sind, weshalb nicht die 

gesamten Raumkosten zu den behinderungsunabhängigen existenzsichernden Leis-

tungen zählen.134 Um abzugrenzen, welche Kosten den Kosten der Unterkunft, also 

den existenzsichernden Leistungen und welche den Eingliederungshilfeleistungen zu-

zuordnen sind, muss die genutzte Wohnfläche aufgeteilt werden. Wie dies erfolgen 

kann, erarbeitete unter anderem die Arbeitsgruppe Personenzentrierung, bestehend 

aus dem BMAS, Vertretern der Länder sowie der Leistungsträger und der Leistungser-

bringer; die Ergebnisse wurden in den „Empfehlungen für die personenzentrierte Leis-

tungserbringung in bisherigen stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe“ zusam-

mengefasst.135 Letztlich richtet sich die Kostenaufteilung aber nach den Regelungen 

des jeweiligen Landesrahmenvertrags nach § 131 SGB IX.136 Da sich diese in einigen 

Bundesländern wiederum auf die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Personenzentrie-
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rung beziehen,137 wird die Aufteilung entsprechend dieser Empfehlungen nun vorge-

stellt: Schlafzimmer, frei benutzbare Küchen, Wohnzimmer, Bäder und diese Räume 

verbindende Flure gehören zu den privat und gemeinschaftlich genutzten Wohnflä-

chen.138 Beispielsweise Therapie-, Hobby- und Veranstaltungsräume sowie Pflege- 

bzw. Bewegungsbäder und die Räume für das Personal einschließlich der Assistenz-

kräfte zählen dagegen zu den Fachleistungsflächen,139 weil sie ausschließlich der Er-

bringung der aufgrund der Behinderung erforderlichen Eingliederungshilfeleistungen 

dienen. Eingangsbereiche sowie Treppenhäuser und Flure, die gleichzeitig Zugang zu 

Fach- und Wohnräumen gewähren, aber auch Energieversorgungsräume oder Vorrats-

räume, in denen Putzutensilien sowohl für das Putzen der Fach- als auch der Wohn-

räume gelagert werden, und ähnliche Räumlichkeiten sind Mischflächen, die weder 

den unabhängig von der Behinderung benötigten Wohnflächen noch den aufgrund der 

Behinderung benötigten Fachräumen zugeordnet werden können.140 Diese Flächen 

und nicht klar abgrenzbare Nebenkosten werden anhand einer ermittelten oder vertrag-

lich vereinbarten Quote anteilig den Wohn- und den Fachflächen zugeordnet.141 Da die 

Wohnflächen für alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderung – erforderlich sind, 

gehören deren Kosten zu den existenzsichernden Leistungen (Kosten der Unterkunft), 

allerdings nur bis maximal 125 % der ortsüblichen Durchschnittsmiete für einen Ein-

personenhaushalt.142 Übersteigen die tatsächlichen Kosten diese Grenze, können die 

Mehrkosten gemäß § 113 Abs. 5 SGB IX als Fachleistungen der Eingliederungshilfe 

erbracht werden. Die Fachflächen sind – weil sie aufgrund der Behinderung notwendig 

sind – komplett den Fachleistungen der Eingliederungshilfe zuzuordnen. Auch die 

Verwaltungs- und Leitungskosten einer besonderen Wohnform müssen aufgeteilt wer-

den: Die Kosten, die durch die Organisation der Hausverwaltung und Haustechnik an-

fallen, gehören zu den Kosten der Unterkunft, also zu den existenzsichernden Leistun-

gen; die Kosten, die durch die Organisation der Betreuung entstehen, gehören dage-

gen zu den Fachleistungen der Eingliederungshilfe.143  

Ansonsten umfassen die Fachleistungen der Eingliederungshilfe sowohl für in der ei-

genen Wohnung lebende als auch für in einer besonderen Wohnform lebende Leis-

tungsberechtigte die den individuellen Bedarf eines behinderten Menschen deckenden 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben bzw. an 

                                                
137

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 4 Rn. 4h.   
138

 Vgl. Arbeitsgruppe Personenzentrierung, a. a. O., Anlage 1 S. 1 f. 
139

 Vgl. ebd., Anlage 1 S. 2. 
140

 Vgl. ebd. 
141

 Vgl. ebd., Anlage 1 S. 3. 
142

 Vgl. ebd. 
143

 Vgl. Knoche, Th.: a. a. O., S. 258. 

https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/w/files/links-und-downloads/empfehlung-ag-personenzentrierung.pdf
https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/w/files/links-und-downloads/empfehlung-ag-personenzentrierung.pdf


 24 

Bildung und zur Sozialen Teilhabe.144 Welche konkreten Leistungen diesen Leistungs-

gruppen angehören, wird in den Kapiteln 5.4.1 bis 5.4.4 behandelt.  

Die existenzsichernden Leistungen werden seit 01.01.2020 unabhängig von der Wohn-

form über das Regelbedarfssystem finanziert, das heißt, auch Leistungsberechtigte in 

besonderen Wohnformen erhalten vom zuständigen Träger nach SGB II oder SGB XII 

einen monatlichen Regelsatz ggf. inkl. Mehrbedarfe und die Kosten für Unterkunft und 

Heizung auf ihr Konto überwiesen, wenn unter Berücksichtigung der Einkommens- und 

Vermögensgrenzen ein Anspruch besteht.145 Die Kosten der Fachleistungen werden 

auf Basis vertraglicher Vereinbarungen zwischen den Eingliederungshilfeträgern und 

den Leistungserbringern durch die Eingliederungshilfeträger direkt an die Leistungser-

bringer überwiesen.146  

Für in einer eigenen Wohnung lebende Menschen mit Behinderungen ändert sich da-

mit nichts.147 Für diejenigen, die in einer besonderen Wohnform leben, ist dies jedoch 

eine gravierende Veränderung. Bis zum 31.12.2019 wurden die existenzsichernden 

Leistungen zusammen mit den Fachleistungen als Komplexleistung direkt an die Ein-

richtung gezahlt, wobei spezielle Regelungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe im SGB XII existierten.148 Die Leistungsberechtigten bekamen 

von der Einrichtung lediglich einen kleinen Barbetrag zur Verfügung gestellt.149 Nun 

bekommen sie die existenzsichernden Leistungen ausgezahlt und müssen die Miete 

und die Verpflegungs- und Hauswirtschaftskosten an den Träger der besonderen 

Wohnform selbst zahlen.150 Von dem übrigen Geld kann z. B. Bekleidung gekauft und 

die Freizeitgestaltung bezahlt werden.151  

5.2.3 Sonderregelungen für minderjährige und bestimmte volljährige Leis-
tungsberechtigte  

Die Sonderregelung des § 134 Abs. 3 SGB IX bestimmt, dass die Vereinbarungen mit 

Einrichtungen über Tag und Nacht für Minderjährige weiterhin eine Grundpauschale für 

Unterkunft und Verpflegung und eine Investitionspauschale enthalten und somit bei 

Minderjährigen am bis zum 31.12.2019 für alle behinderten Menschen angewendeten 

System festgehalten wird. Die Trennung der Fachleistungen und der existenzsichern-
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den Leistungen unterbleibt für Kinder und Jugendliche also.152 Die Hilfen für Minderjäh-

rige werden daher auch weiterhin einrichtungs- statt personenzentriert erbracht.153  

Der Bundestag begründete die Sonderregelung damit, dass die im Zusammenhang mit 

der Trennung der Fach- und existenzsichernden Leistungen nötigen Änderungen in 

dem nur für Volljährige geltenden Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung) verortet sind, da der Großteil der Leistungsberechtigten der Ein-

gliederungshilfe existenzsichernde Leistungen zum Lebensunterhalt nach diesem Kapi-

tel erhält.154 Logischer erscheint jedoch die Begründung zum neuen § 27c SGB XII 

(Sonderregelung für den Lebensunterhalt), welche darauf hinweist, dass das mit dem 

Wechsel von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung und damit mit der Trennung 

der Fach- und existenzsichernden Leistungen verfolgte Ziel, die Selbstbestimmungs-

möglichkeiten für behinderte Menschen zu erhöhen, sich für Minderjährige aufgrund 

der den Eltern zustehenden elterlichen Sorge nicht erreichen lässt155. Doch auch dieser 

Grund ist nicht vollumfänglich überzeugend, da davon auszugehen ist, dass Eltern im 

Regelfall im Sinne ihres Kindes entscheiden. Dennoch ist die Befürchtung denkbar, 

dass einige Eltern bei Auszahlung der existenzsichernden Leistungen diese zweck-

fremd verwenden, wobei dies nicht zulasten des Kindes ginge, dessen Existenzsiche-

rung durch die Einrichtung sichergestellt ist, sondern zulasten des Sozialhilfeträgers, 

der doppelt zahlen müsste.156 Der exakte Grund kann letztlich nicht festgestellt werden, 

jedoch erscheint die Kombination der erwähnten Gründe möglich. 

§ 134 Abs. 4 SGB IX weitet die Weiterführung des bisherigen Systems auf Volljährige 

aus, die eine Internatsschule speziell für Menschen mit Behinderungen besuchen oder 

Leistungen über Tag und Nacht bereits vor dem 18. Geburtstag erhielten und diese für 

eine kurze Zeit, i. d. R. maximal bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in derselben 

auf Minderjährige ausgerichteten Einrichtung fortgesetzt werden, um insbesondere vor 

Eintritt der Volljährigkeit vereinbarte Teilhabeziele zu erreichen. 

5.2.4 Relevanz für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Men-
schen gemäß § 35a SGB VIII  

Die Sonderregelungen des § 134 SGB IX gelten zwar nur für die in der Zuständigkeit 

der Eingliederungshilfeträger befindlichen Eingliederungshilfe für geistig, körperlich 

oder mehrfach behinderte Minderjährige und die in Abs. 4 genannten Volljährigen und 

mangels eines Verweises in § 35a Abs. 3 SGB VIII oder einer anderen entsprechenden 

gesetzlichen Bestimmung nicht für jugendhilferechtliche Eingliederungshilfeleistungen 
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für ausschließlich seelisch behinderte junge Menschen, jedoch regelt  

§ 39 Abs. 1 SGB VIII – wie auch schon vor dem 01.01.2020 – für seelisch behinderte 

junge Menschen, die Eingliederungshilfe nach § 35a (ggf. i. V. m. § 41) SGB VIII über 

Tag und Nacht erhalten, dass der Jugendhilfeträger auch den notwendigen Unterhalt 

sicherzustellen hat. Die Jugendhilfe geht insoweit also der Sozialhilfe (SGB XII) und 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) vor, wobei die Sicherstellung des 

Lebensunterhalts keine eigenständige Aufgabe der Jugendhilfe darstellt, sondern eine 

bloße Annexleistung, ein „Anhängsel“, zu der Eingliederungshilfeleistung ist.157 Die 

Trennung der existenzsichernden von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und 

damit auch der Wechsel von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung gelten für jun-

ge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung, die Eingliederungshilfe über 

Tag und Nacht nach § 35a (ggf. i. V. m. § 41) SGB VIII erhalten – wie auch für Minder-

jährige und bestimmte junge Volljährige, die Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 

erhalten – im Ergebnis nicht; es bleibt bei dem bis 2019 angewendeten System.  

5.3 Änderungen hinsichtlich der Definition der Leistungsgruppen 

Bis zum 31.12.2019 nannte der § 54 SGB XII i. V. m. der EinglHVO die möglichen Ein-

gliederungshilfeleistungen, wobei das Wort „insbesondere“ darauf hinwies, dass es 

sich um einen offenen Leistungskatalog handelte, also die genannten Leistungen nur 

Beispiele waren und auch andere Leistungen, mit denen das Ziel der Eingliederungs-

hilfe erreicht werden konnte, in Betracht kamen. Durch den Verweis in § 35a  

Abs. 3 SGB VIII war dieser offene Leistungskatalog auch für die jugendhilferechtliche 

Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung an-

wendbar. Bei der Überführung der Eingliederungshilfe in den Teil 2 SGB IX wurde die-

ser offene Leistungskatalog grundsätzlich übernommen, jedoch in überarbeiteter 

Form.158 Es erfolgten nicht nur Änderungen bezüglich der einzelnen Leistungen, son-

dern auch hinsichtlich deren Strukturierung, genauer gesagt hinsichtlich der Untertei-

lung der Leistungen in Leistungsgruppen, worauf nun näher eingegangen wird. 

Bereits zum 01.01.2018 wurden im Teil 1 SGB IX, welcher allgemeine Vorschriften für 

alle Reha-Träger enthält, die zuvor zu den „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft“ gehörenden Hilfen zur Bildung als eigenständige Leistungsgruppe 

„Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ in § 5 SGB IX (nennt Leistungsgruppen des Teil-

haberechts) und konkretisiert in § 75 SGB IX aufgenommen, um den nach Art. 24 der 

UN-Behindertenrechtskonvention hohen Stellenwert von Bildung als Voraussetzung 

                                                
157

 Vgl. Kunkel, P.-Chr.; Pattar, A. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 39 SGB VIII Rn. 1  
      und 3.  
158

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 267.  
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zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu unterstreichen.159 Weiterhin wurden in  

§ 5 SGB IX die „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ in „Leistun-

gen zur Sozialen Teilhabe“ umbenannt und in § 76 (zuvor: § 55) SGB IX geregelt.  

Diese beiden Änderungen galten bis Ende 2019 jedoch weder für die Jugendhilfeträ-

ger, welche Eingliederungshilfe für ausschließlich seelisch behinderte junge Menschen 

gewähren, noch für die Sozialhilfeträger (seit 2020: Eingliederungshilfeträger), welche 

Eingliederungshilfe für andere Menschen mit Behinderungen gewähr(t)en, da weder  

§ 35a SGB VIII direkt oder indirekt noch § 54 SGB XII oder die EinglHVO auf die §§ 75, 

76 SGB IX verwiesen. Stattdessen verwiesen diese bis 31.12.2019 direkt oder indirekt 

weiterhin auf Vorschriften des Teils 1 SGB IX in der am 31.12.2017 geltenden Fassung 

und enthielten daher insofern vom Teil 1 SGB IX n. F. abweichende Regelungen, 

wodurch nach § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IX die entsprechenden Vorschriften im  

Teil 1 SGB IX n. F. nicht anwendbar waren. 

Auch nach den Änderungen zum 01.01.2020 enthält weder der § 35a SGB VIII noch 

der Teil 2 SGB IX als neues Leistungsgesetz für die Träger der Eingliederungshilfe 

einen direkten oder indirekten Verweis auf die §§ 75, 76 SGB IX. Jedoch listet der zum 

01.01.2020 in Kraft getretene zum Teil 2 SGB IX gehörende § 102 Abs. 1 SGB IX die 

Leistungen der Eingliederungshilfe unterteilt nach Leistungsgruppen analog der Ände-

rungen im Teil 1 des SGB IX zum 01.01.2018 auf. So heißen die „Leistungen zur Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft“ nun abweichend von den bis zum 31.12.2019 

geltenden Bestimmungen des § 54 SGB XII und der EinglHVO „Leistungen zur Sozia-

len Teilhabe“ und die zuvor zu den „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft“ gehörenden Hilfen zur Schulbildung und (schulischen) Ausbildung wurden zu 

einer vierten Leistungsgruppe zusammengefasst.160 Es werden somit nun folgende vier 

Leistungsgruppen der Eingliederungshilfe aufgelistet: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe. 

Näher geregelt werden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung im Kapitel 5 und die 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe im Kapitel 6 des neuen Teils 2 des SGB IX. Da  

§ 35a Abs. 3 SGB VIII seit 01.01.2020 hinsichtlich der Art der Leistungen unter ande-

rem auf diese beiden Kapitel verweist, gelten sie auch für Eingliederungshilfe für see-

lisch behinderte junge Menschen nach § 35a SGB (ggf. i. V. m. § 41) VIII, sofern die 
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Bestimmungen auf Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung Anwendung 

finden und sich aus dem SGB VIII nichts anderes ergibt. 

Zusammenfassend gesagt, kennt die (jugendhilferechtliche) Eingliederungshilfe ab 

01.01.2020 die Leistungen zur Teilhabe an Bildung als eigenständige Leistungsgruppe 

und spricht statt von „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ von 

„Leistungen zur Sozialen Teilhabe“. Beide Änderungen stellen für sich allein jedoch 

keine Leistungsausweitungen dar.161 Es handelt sich lediglich um eine strukturelle bzw. 

eine Namensänderung. Beide Leistungsgruppen erfuhren zum 01.01.2020 aber auch 

inhaltliche Änderungen, welche in den nachfolgenden Kapiteln behandelt werden. 

5.4 Änderungen in den einzelnen Leistungsgruppen 

Welche Leistungen zu den in § 102 Abs. 1 SGB IX genannten Leistungsgruppen der 

Eingliederungshilfe gehören, wird, wie teilweise schon erwähnt, in den Kapiteln 3–6 

des Teils 2 SGB IX (§§ 109–116) bestimmt. Wie ebenfalls bereits angedeutet, erfolgte 

nicht einfach eine Übernahme der Bestimmungen des § 54 SGB XII und der EinglHVO 

in die neuen Vorschriften, sondern es wurden einige Änderungen vorgenommen. An 

dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die bis 2019 und auch die ab 

2020 geltenden Vorschriften zu den möglichen Leistungen für körperlich und geistig 

behinderte Menschen sowie seelisch behinderte Erwachsene durch entsprechende 

Verweise in § 35a Abs. 3 SGB VIII auch für die jugendhilferechtliche Eingliederungshil-

fe für seelisch behinderte junge Menschen galten/gelten, sofern diese auch für Men-

schen mit (drohender) seelischer Behinderung anwendbar waren/sind. Die Änderungen 

sind daher für beide Eingliederungshilfearten relevant. Da in dieser Bachelorarbeit je-

doch vor allem die Änderungen in der jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe analy-

siert werden sollen, werden in den folgenden Unterkapiteln – getrennt nach Leistungs-

gruppen – insbesondere die für diese relevanten Änderungen beleuchtet.   

5.4.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

Bis einschließlich 31.12.2019 verwies § 54 Abs. 1 SGB XII auf die Leistungen zur me-

dizinischen Rehabilitation nach § 26 SGB IX in der am 31.12.2017 geltenden Fassung 

(gehörte zu Teil 1 SGB IX und galt somit nach § 7 SGB IX für alle Reha-Träger, sofern 

in ihren Leistungsgesetzen nichts Abweichendes bestimmt war). Seit 01.01.2020 be-

stimmt § 109 SGB IX den Leistungskatalog der Leistungen zur medizinischen Rehabili-

tation der Eingliederungshilfe. Die Bestimmungen zu der Leistungserbringung, welche 

bis 31.12.2019 in § 52 Abs. 2, 3 und 5 SGB XII enthalten waren, befinden sich nun mit 

einer praktisch bedeutungslosen Abweichung von der Rechtslage bis 2019 in  

§ 110 SGB IX. 
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§ 109 Abs. 1 SGB IX besagt, dass die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im 

Rahmen der Eingliederungshilfe insbesondere die in § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 

Nr. 3–6 SGB IX genannten Leistungen sind. Das Wort „insbesondere“ bringt zum Aus-

druck, dass es sich um einen offenen Leistungskatalog162 handelt, also auch andere 

Leistungen möglich sind. Da bereits die Absätze 2 (medizinische Kernleistungen wie 

ärztliche/zahnärztliche/psychotherapeutische Behandlungen und Arznei- oder Ver-

bandsmittel) und 3 (psychosoziale Begleitleistungen wie die Beratung von Angehörigen 

und Kollegen oder die Kontaktvermittlung von örtlichen Selbsthilfemöglichkeiten) des  

§ 42 SGB IX einen offenen Leistungskatalog enthalten, wird doppelt darauf hingewie-

sen, dass es sich lediglich um beispielhaft genannte Leistungen handelt.163  

§ 42 SGB IX regelt seit 01.01.2018 die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im 

Teil 1 SGB IX und entspricht inhaltlich nahezu abweichungsfrei dem § 26 SGB IX in 

der am 31.12.2017 geltenden Fassung. Insofern sind also keine inhaltlichen Neuerun-

gen zu verzeichnen. Die als ergänzende Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

und zur Teilhabe am Arbeitsleben bezeichneten Leistungen nach § 64 Abs. 1  

Nr. 3–6 SGB IX (Gruppenrehabilitationssport, Gruppenfunktionstraining, Reisekosten 

im Zusammenhang mit einer Leistung der medizinischen Rehabilitation, Betriebs- oder 

Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten während einer Rehabilitationsmaßnahme) 

gehören nach der Systematik der Leistungsgruppen im Teil 1 SGB IX zu der Leis-

tungsgruppe „unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen“, für welche die 

Eingliederungshilfe- und Jugendhilfeträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 bzw. 7 i. V. m.  

§ 5 Nr. 3 SGB IX nicht zuständig sind. Hinsichtlich der Eingliederungshilfe werden sie 

aber durch die Nennung im § 109 Abs. 1 SGB IX den Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation zugeordnet.164 Diese Umetikettierung bestand zuvor nur für den Rehabi-

litationssport durch § 6 der EinglHVO. Hinsichtlich der anderen betroffenen Leistungen 

ist die Zuordnung zu den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation neu. In § 109 

Abs. 2 SGB IX wurde die Regelung des § 54 Abs. 1 Satz 2 übernommen, dass die 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation denen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung entsprechen. Die Beschränkung des offenen Leistungskatalogs der Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation im Rahmen der Eingliederungshilfe auf Leistungen, 

die von gesetzlichen Krankenkassen erbracht werden dürfen,165 bleibt damit erhalten.  

§ 110 Abs. 1 SGB IX garantiert die auch schon vor dem 01.01.2020 bestehende Wahl-

freiheit der Leistungsberechtigten bezüglich der (Zahn-)Ärzte, Krankenhäuser und 

sonstigen medizinischen Leistungserbringer (bis 2019 in § 52 Abs. 2 Satz 1 SGB XII). 
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In den Absätzen 2 und 3 des § 110 SGB IX sind abweichungsfrei von der Rechtslage 

bis 2019 Regelungen über die Leistungserbringung, -vergütung und -abrechnung, die 

für die gesetzlichen Krankenkassen gelten, bestimmt, welche für die Eingliederungshil-

fe entsprechend anzuwenden sind (bis 31.12.2019: § 52 Abs. 3 SGB XII). Die bis zum 

31.12.2019 in § 52 Abs. 2 Satz 2 SGB XII enthaltene Regelung, dass Hilfen nur in dem 

durch Anwendung des § 65a SGB V erzielbaren geringstem Umfang geleistet werden, 

entfiel ersatzlos. § 65a SGB V bestimmt, dass Krankenkassen Boni für die Durchfüh-

rung von Vorsorgemaßnahmen gewähren sollen mit dem Ziel, Kosteneinsparungen 

und Effizienzsteigerungen zu erreichen. Dies galt durch den Verweis auf diesen Para-

graphen in § 52 Abs. 2 Satz 2 SGB XII auch für die Sozialhilfeträger, die bis 2019 die 

Eingliederungshilfe gewährten. Allerdings verlief diese Regelung weitgehend ins Lee-

re,166 sodass der Wegfall kaum Bedeutung hat. § 35a Abs. 3 SGB VIII a. F. verwies 

nicht auf die entsprechenden Vorgängervorschriften des § 110 SGB IX. Durch die Be-

stimmung im § 52 Abs. 5 SGB XII waren diese nur für die Eingliederungshilfeleistungen 

zur medizinischen Rehabilitation der Sozialhilfeträger eindeutig anwendbar. Die Prob-

lematik, ob sie auch für jugendhilferechtliche Leistungen zur medizinischen Rehabilita-

tion gelten, besteht aufgrund des Verweises auf § 110 SGB IX in § 35a Abs. 3 SGB VIII 

nun nicht mehr.167  

5.4.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Wie in Kapitel 4.2.3 bereits angedeutet, erfolgten die Änderungen zu dieser Leistungs-

gruppe größtenteils bereits zum 01.01.2018. Obwohl das Ziel dieser Bachelorarbeit die 

Herausarbeitung der 2020 eingetretenen Änderungen ist, werden, um die Änderungen 

zu den Leistungen der (jugendhilferechtlichen) Eingliederungshilfe vollständig darzule-

gen sowie aufgrund ihrer Bedeutsamkeit für die Verbesserung des Selbstbestim-

mungsrechts behinderter Menschen, im Folgenden auch die bereits 2018 erfolgten 

Änderungen erläutert, bevor anschließend die Darstellung der zum 01.01.2020 in Kraft 

getretenen Änderungen erfolgt. 

5.4.2.1 Vorgezogene Verbesserungen in den Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben zum 01.01.2018 

Hinsichtlich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen der Eingliede-

rungshilfe verwies bis zum 31.12.2017 der § 54 Abs. 1 SGB XII auf den offenen Leis-

tungskatalog zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Teil 1 des SGB IX  

(§ 33, inzwischen § 49) sowie auf die Vorschriften über die Leistungen im Arbeitsbe-

reich einer Werkstatt für behinderte Menschen im Teil 1 des SGB IX (§ 41, inzwischen 
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§ 58).168 Diese Verweise wurden zum 01.01.2018 durch den Verweis auf  

§ 140 SGB XII, welcher bis 31.12.2019 einen abschließenden Katalog über die Leis-

tungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben enthielt, ersetzt.169 Der 

Verweis auf § 33 SGB IX (inzwischen § 49) entfiel, weil sich die dort geregelten Leis-

tungen an erwerbsfähige Personen richten und für diese regelmäßig die Bundesagen-

tur für Arbeit zuständig ist.170 Somit waren diese auch zuvor schon für die Eingliede-

rungshilfe nicht relevant, weshalb das Wegfallen dieses Verweises keine Veränderung 

auslöste. Der Verweis auf den § 41 (inzwischen § 58) wurde obsolet, da § 140 SGB XII 

wiederum auf diesen verwies. Zum 01.01.2020 wurde der Katalog des § 140 SGB XII 

abweichungsfrei in Teil 2 SGB IX übernommen, sodass dieser auch weiterhin gilt. 

Er nennt drei Möglichkeiten von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen 

der Eingliederungshilfe,171 wobei nach § 63 SGB IX zu beachten ist, dass die Einglie-

derungs- und Jugendhilfeträger lediglich für Leistungen im Arbeitsbereich und nicht für 

Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsausbildungsbereich zuständig sind, 

das heißt, nur, wenn es bereits um eine Ausübung einer geeigneten Tätigkeit geht und 

nicht, wenn es um die Feststellung der Eignung für das Arbeiten in einer Werkstatt bzw. um 

die Vorbereitung auf eine solche Beschäftigung oder eine auf dem allgemeinen Arbeits-

markt geht
172

. Es handelt sich um folgende drei Optionen: 

1. Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen,  

2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern und   

3. Budget für Arbeit bei Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.  

Diese Leistungen umfassen auch die dazu erforderlichen Hilfsmittel.173 Zu den Leistun-

gen im Arbeitsbereich einer Behindertenwerkstatt und bei anderen Leistungsanbietern 

gehört zudem ein Arbeitsförderungsgeld, welches die behinderten Menschen zusätz-

lich zu dem Arbeitsentgelt erhalten.174 Bei den Leistungen bei anderen Leistungsanbie-

tern und bei dem Budget für Arbeit handelt es sich um im SGB IX neu eingeführte Al-

ternativen zur Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen,175 wobei es für die 

(jugendhilferechtliche) Eingliederungshilfe schon vor 2018 nach § 54 Abs. 1 Satz 1  

Nr. 4 i. V. m. § 56 SGB XII a. F. mit der Hilfe in sonstigen Beschäftigungsstätten eine 

ähnliche Regelung wie die der Leistungen bei anderen Leistungsanbietern gab176.  
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Die Leistungen bei anderen Leistungsanbietern richten sich aufgrund des Verweises in 

§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX (bis 31.12.2019 in § 140 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII) nach den  

§§ 60, 62 SGB IX. Nach § 60 Abs. 1 SGB IX können behinderte Menschen, die An-

spruch auf die Aufnahme in einer Werkstatt für behinderte Menschen haben, die Leis-

tungen auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen. Andere Anbie-

ter sind Einrichtungen, für die ähnliche Vorgaben wie für Werkstätten für behinderte 

Menschen gelten, jedoch gilt z. B. nicht das Erfordernis einer förmlichen Anerkennung, 

die Mindestplatzzahl von 120 Plätzen177 oder die Aufnahmepflicht.178 § 62 SGB IX be-

inhaltet das Wahlrecht für behinderte Menschen, ob sie Leistungen in einer Werkstatt 

oder bei einem oder in Teilen bei mehreren anderen Leistungsanbietern oder in Teilen 

in einer Werkstatt und einem oder mehreren Leistungsanbietern in Anspruch nehmen 

möchten. Dieses kommt für die Jugendhilfeträger neben dem Wunsch- und Wahlrecht 

der §§ 5, 36 Abs. 1 SGB VIII zur Anwendung, da es keine abweichende, sondern eine 

ergänzende Regelung ist.179 Leistungsberechtigte haben durch die anderen Leistungs-

anbieter neben den Werkstätten eine größere Wahlfreiheit über den Ort und das Ange-

bot ihrer Teilhabe am Arbeitsleben.180 Es ist jedoch zu beachten, dass der zuständige 

Reha-Träger nicht verpflichtet ist, ein (ausreichendes) Angebot an Plätzen bei anderen 

Leistungsanbietern sicherzustellen.181 Daher ist diese Regelung insofern kritisch zu 

betrachten, dass es zur Etablierung von anderen Leistungsanbietern auf die Eigeniniti-

ative von Projektträgern ankommt, wodurch die Chancen sinken, dass tatsächlich jeder 

behinderte Mensch die freie Wahl hat.182 

Eine weitere Option erhielten behinderte Menschen mit dem Budget für Arbeit, welches 

voll erwerbsgeminderten behinderten Menschen die Chance auf eine Beschäftigung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht.183 Damit wurden die in den abschlie-

ßenden Bemerkungen zur Staatenprüfung nach der UN-Behindertenrechtskonvention 

geäußerten Empfehlungen der Vereinten Nationen umgesetzt, für mehr Beschäfti-

gungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu sorgen, ohne die Werkstät-

ten grundsätzlich in Frage zu stellen, da sich auf der einen Seite zwar viele Werkstatt-

beschäftigte in ihrer Werkstatt wohl fühlen, auf der anderen Seite aber die Option, ei-

nen anderen Weg zu gehen, ermöglicht werden muss.184 Eine Voraussetzung dafür, 

ein Budget für Arbeit zu erhalten, ist nach § 111 Abs. 1 Nr. 3  SGB IX (bis 31.12.2019:  

§ 140 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII) i. V. m. § 61 Abs. 1 SGB IX ebenso, dass Anspruch auf die 

                                                
177

 Vgl. § 7 Abs. 1 WVO. 
178

 Vgl. § 60 Abs. 2 SGB IX. 
179

 Vgl. Grünenwald, Ch.: Reformstufe 3 des BTHG mit Blick auf deren Auswirkungen auf die Kinder- und  
      Jugendhilfe – Teil 2, in: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, 2019, S. 453. 
180

 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e. V., Bezirksverband Oberbayern: a. a. O., S. 73. 
181

 Vgl. § 60 Abs. 3 SGB IX. 
182

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 3 Rn. 232a.  
183

 Vgl. Knoche, Th.: a. a. O., 108 f. 
184

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 255. 



 33 

Aufnahme in einer Werkstatt für behinderte Menschen besteht. Durch einen Lohnkos-

tenzuschuss als Ausgleich der Minderleistung und die Zahlung eventuell erforderlicher 

Anleitung und Begleitung des behinderten Menschen bei der Arbeit sollen Arbeitgeber 

dazu bereit sein, einen Arbeitsvertrag mit voll erwerbsgeminderten behinderten Men-

schen zu schließen.185 Es muss sich dabei um eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung mit tariflicher oder ortsüblicher Entlohnung handeln.186 Versicherungsfrei-

heit besteht ausschließlich in der Arbeitslosenversicherung nach § 28 Abs. 1  

Nr. 2 SGB III.  Da bei Scheitern des Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf Aufnahme 

in einer Werkstatt für behinderte Menschen besteht, ist die Arbeitslosenversicherung 

auch nicht erforderlich.187 Der Lohnkostenzuschuss wird direkt an den Arbeitgeber in 

Höhe von monatlich bis zu 75 % des Arbeitsentgelts, maximal jedoch 40 % der Be-

zugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV (Maximalbetrag im Jahr 2019: 1.246 €) ausge-

zahlt, sofern durch Landesrecht nicht ein darüber liegender Prozentsatz der Bezugs-

größe als Maximum festgelegt ist.188 Um Missbrauch zu vermeiden, ist der Zuschuss 

nach § 61 Abs. 3 SGB IX ausgeschlossen, wenn ein anderer Beschäftigter gekündigt 

wurde, um durch die Einstellung eines behinderten Menschen den Zuschuss zu erhal-

ten.189 Mit Zustimmung des behinderten Menschen besteht nach § 61 Abs. 4 SGB IX 

die Möglichkeit, dass die eventuell erforderliche begleitende Hilfe im Arbeitsleben, z. B. 

eine Arbeitsassistenz190, gemeinsam mit anderen Leistungsberechtigten in Anspruch 

genommen wird. Eine Pflicht des zuständigen Reha-Trägers, ein solches Beschäfti-

gungsverhältnis zu vermitteln, besteht nicht,191 das heißt, ein behinderter Mensch, wel-

cher eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anstrebt, muss sich selbst 

um ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis kümmern. Somit besteht auch für 

diese Option in der Realität keine garantierte Inanspruchnahmemöglichkeit. 

Da sich insbesondere seelisch behinderte Menschen in Behindertenwerkstätten oft fehl 

am Platz fühlen,192 lässt sich vermuten, dass insbesondere diese die neu geschaffenen 

Optionen in Anspruch nehmen möchten. Im Rahmen der jugendhilferechtlichen Ein-

gliederungshilfe sind diese Optionen bzw. allgemein Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben hauptsächlich bei der Gewährung von Leistungen für seelisch behinderte 

junge Volljährige nach § 35a i. V. m. § 41 SGB VIII relevant. Da die Gewährung von 

Leistungen bei anderen Leistungsanbietern durch die schon zuvor bestehende Mög-

lichkeit der Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte nach § 56 SGB XII a. F. keine 
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völlig neue Option ist, ist das Budget für Arbeit die gravierende Neuerung. Dennoch ist 

im Hinblick auf die Leistungen bei anderen Leistungsanbietern mit dem § 60 SGB IX 

ein neuer Paragraph zu beachten. Vor Abschluss einer Vereinbarung mit einem ande-

ren Leistungsanbieter ist zu prüfen, ob dieser die an ihn nach § 60 Abs. 2 SGB IX ge-

stellten Qualitätsanforderungen erfüllt.193 Hinsichtlich des tatsächlich ganz neuen Bud-

gets für Arbeit ist zu bedenken, dass die Gewährung einen bereits abgeschlossenen 

Vertrag zwischen einem Leistungsberechtigten und einem Arbeitgeber voraussetzt, in 

der Praxis aber ein Arbeitgeber vor Vertragsabschluss Rechtssicherheit über die an-

schließende Gewährung und die Höhe des Budgets für Arbeit erwarten wird.194 Zur 

Lösung dieses Problems könnte ein Leistungsbescheid nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 SGB X 

vor Vertragsabschluss mit der aufschiebenden Bedingung erteilt werden, dass der Ver-

tragsabschluss zustande kommt.195 Alternativ kommt die Erteilung einer Zusicherung 

nach § 34 SGB X über die Gewährung nach Vertragsschluss in Betracht.196 Höhe und 

Dauer des Zuschusses sind nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen, wobei die 

Umstände des Einzelfalls, wie die aus Art und Schwere der Behinderung folgende 

Minderleistung gegenüber einem Beschäftigten ohne Behinderung, zu berücksichtigen 

sind.197 Weiterhin ist zu prüfen, dass kein anderer Mitarbeiter von dem Arbeitgeber 

entlassen wurde, um den Zuschuss zu erhalten. Ein Vollbeweis ist hierfür nicht erfor-

derlich, es reichen Indizien wie ein kurzer Abstand zwischen der Entlassung und der 

Einstellung des Leistungsberechtigten mit vergleichbarem Tätigkeitsprofil.198 Aufgrund 

der neuen Prüfungspflichten und des Ermessens hinsichtlich der Dauer und Höhe des 

Budgets für Arbeit ist die Gewährung von (jugendhilferechtlichen) Eingliederungsleis-

tungen zur Teilhabe an Arbeit seit 2018 mit mehr Arbeit verbunden.  

5.4.2.2 Erneute Änderungen in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
zum 01.01.2020 

Wie bereits vermittelt, wurde der abschließende Leistungskatalog über die Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben des § 140 SGB XII a. F. zum 01.01.2020 mit der Über-

führung der Eingliederungshilfe in den Teil 2 SGB IX in den am 01.01.2020 in Kraft 

getretenen § 111 SGB IX übernommen.199 Lediglich die Regelung des § 140  

Abs. 1 SGB XII a. F., welche die Leistungen ausdrücklich auf Menschen beschränkte, 

die zwar in der Lage sind, ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 

zu erbringen, aber wegen der Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder 

noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder im Rahmen einer Qualifizie-
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rungsmaßnahme tätig werden können (entspricht Anspruchsvoraussetzungen für Leis-

tungen im Arbeitsbereich einer Behindertenwerkstatt), entfiel. Diese Beschränkung 

wurde nicht in § 111 SGB IX übernommen, da sie in die Vorschriften über den leis-

tungsberechtigten Personenkreis aufgenommen werden sollte.200 Die Änderungen zum 

leistungsberechtigten Personenkreis treten allerdings erst 2023 in Kraft. Dies ist jedoch 

unerheblich, da die Einschränkung ohnehin für alle drei Möglichkeiten der (jugendhilfe-

rechtlichen) Eingliederungshilfeleistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gilt. 

Da die Neuerungen zum 01.01.2018 nicht zugleich in der EinglHVO nachvollzogen 

wurden, gehörten die darin geregelten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wei-

terhin zu den Leistungen der Eingliederungshilfe.201 Zum 01.01.2020 wurde die Ver-

ordnung schließlich aufgehoben, wobei die Aufhebung keine Auswirkungen auf den 

Katalog der tatsächlich möglichen (jugendhilferechtlichen) Eingliederungshilfeleistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben hatte. § 17 Abs. 2 EinglHVO regelte z. B. die Vo-

raussetzung für eine Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte nach  

§ 56 SGB XII, die eine ähnliche Option wie die Leistungen bei einem anderen Leis-

tungsanbieter darstellte. § 56 SGB XII wurde jedoch bereits zum 01.01.2018 aufgeho-

ben. Bei dem Weitergelten des § 17 Abs. 2 EinglHVO handelte es sich also nur um ein 

redaktionelles Versehen.202 Durch die Aufhebung gehört nun außerdem die Hilfe zur 

Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, welche in § 8 EinglHVO geregelt war, nicht mehr zu 

den ausdrücklich genannten Leistungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Ar-

beitsleben. Doch auch in diesem Fall hat die Aufhebung der Verordnung keine prakti-

sche Bedeutung, da ein Kraftfahrzeug als erforderliches Hilfsmittel für eine Beschäfti-

gung nach § 111 Abs. 2 SGB IX weiterhin gewährt werden kann.203 Eine weitere Ände-

rung ist, dass nun keine Ausbildungsleistungen i. S. v. § 54 Abs. 1 Satz 1  

Nr. 3 SGB XII i. V. m. § 13a EinglHVO i. d. F. bis 31.12.2019 mehr zu den (jugendhilfe-

rechtlichen) Eingliederungshilfeleistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehören, da, 

wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, die Eingliederungs- und die Jugendhilfeträ-

ger nicht für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Erwerbsfähige zuständig 

sind.204 Da dies aber schon vor dem 01.01.2020 der Fall war, handelt es sich auch 

hierbei um eine Streichung einer gesetzlichen Regelung ohne inhaltliche Änderung.  

Auch das zum 01.01.2020 in Teil 1 SGB IX (§ 61a) neu eingeführte Budget für Ausbil-

dung, welches für Ausbildungsverhältnisse – ähnlich wie das Budget für Arbeit für Ar-

beitsverhältnisse – gewährt werden kann,205 stellt keine Änderung im Eingliederungshil-
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ferecht dar, da nach § 61a Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 63  Abs. 1 SGB IX hierfür weder die 

Eingliederungs- noch die Jugendhilfeträger zuständig sind. Dies ergibt sich auch be-

reits daraus, dass es nicht in den abschließenden Leistungskatalog des § 111 SGB IX 

aufgenommen wurde. 

5.4.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

Wie bereits in Kapitel 5.3 dargelegt, handelt es sich bei den „Leistungen zur Teilhabe 

an Bildung“ um eine neue Leistungsgruppe, in welcher die zuvor zu der Leistungsgrup-

pe „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ gehörenden Leistungen 

im Zusammenhang mit Bildung zusammengefasst wurden. Nähere Ausgestaltungen 

dieser Leistungsgruppe befinden sich im Teil 1 des SGB IX im § 75 sowie im am 

01.01.2020 in Kraft getretenen Teil 2 des SGB IX in § 112 (= Kapitel 5, darauf verweist 

auch § 35a Abs. 3 SGB VIII), welcher eine abweichende Regelung zu § 75 SGB IX 

enthält und somit nach § 7 Abs. 1 SGB IX für die (jugendhilferechtliche) Eingliede-

rungshilfe ausschließlich anwendbar ist.  

Gemäß § 112 Abs. 1 Satz 1 SGB IX umfassen die Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

nach Nr. 1 Hilfen zur Schulbildung sowie nach Nr. 2 Hilfen zur (hoch)schulischen Aus- 

oder Weiterbildung für einen Beruf, wobei es nicht um die Bildungsleistungen an sich 

geht, sondern um Maßnahmen, die die Wahrnehmung der Bildungsangebote ermögli-

chen206. Damit erfolgte – nicht wörtlich, aber sinngemäß – die Übernahme der Leistun-

gen des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB XII a. F. Es entfiel jedoch die Vorausset-

zung der Angemessenheit der Schulbildung bzw. des Berufs, für den die Ausbildung 

erfolgen soll. Zudem wird nicht mehr – wie es nach § 12 Nr. 3 Halbsatz 3/§ 13 Abs.  2 

Nr. 1 EinglHVO der Fall war – verlangt, dass das Erreichen des (Aus-)Bildungsziels 

erwartet werden muss. Der Grund dafür ist, dass sich auch Menschen mit Behinderun-

gen für weiterführende (hoch)schulische Angebote entscheiden können sollen, ohne im 

Vorfeld entsprechende Leistungsnachweise erbringen zu müssen.207 Eine weitere Än-

derung besteht darin, dass die Hilfen zur Schulbildung nun ausdrücklich auch Leistun-

gen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form einschlie-

ßen können, sofern die in § 112 Abs. 1 Satz 2 SGB IX genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind. Während zuvor hinsichtlich dieser Thematik sehr unterschiedliche Handha-

bungen in der Bewilligungspraxis bestanden,208 besteht nun Rechtsklarheit. Allerdings 

bezieht sich diese Vorschrift nur auf Ganztagsangebote, die an den stundenplanmäßi-

gen Unterricht anknüpfen, sodass sie nicht die Rechtsunsicherheit bezüglich außerun-

terrichtlicher schulischer Nachmittagsangebote aus dem Weg räumt. Nach einer neue-

                                                
206

 Vgl. Knoche, Th.: a. a. O., S. 119. 
207

 Vgl. BT-Drs. 18/10523, S. 63. 
208

 Vgl. BR-Drs. 309/15 (Beschluss), Anlage S. 3. 



 37 

ren Rechtsprechung können auch solche Angebote im Einzelfall Hilfen zur (damals 

noch angemessenen) Schulbildung darstellen; sie können aber auch Leistungen zur 

Sozialen Teilhabe sein.209 Die Unterscheidung ist für die Träger der Eingliederungshilfe 

und entsprechende Leistungsberechtigte insofern wichtig, weil Hilfen zur Schulbildung 

beitragsfrei sind, die Unterstützung zur Wahrnehmung von Ganztagsangeboten als 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe jedoch nicht.210 Für die jugendhilferechtliche Einglie-

derungshilfe ist die Unterscheidung dagegen weniger relevant, da für ambulante Ein-

gliederungshilfeleistungen generell keine Kostenbeiträge erhoben werden.211 In § 112 

Abs. 1 Satz 3 SGB IX wurde die bisherige Regelung des § 12 Nr. 1 EinglHVO über-

nommen, dass die Hilfen zur Schulbildung auch heilpädagogische und sonstige Maß-

nahmen umfassen, wenn diese zur Ermöglichung bzw. Erleichterung des Schulbe-

suchs erforderlich und geeignet sind, wobei die Beschränkung dieser Regelung auf 

geistig und körperlich behinderte Leistungsberechtigte entfiel. Allerdings entschied das 

Bundesverwaltungsgericht bereits 2012, dass die Regelung des § 12 Nr. 1 EinglHVO 

im Rahmen des Verweises des § 35a Abs. 3 SGB VIII auch für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche anwendbar war.212 Eine inhaltliche Änderung liegt daher inso-

fern nicht vor. Eine bedeutende Leistungserweiterung für alle jungen Menschen mit 

Behinderung besteht jedoch darin, dass nun auch Hilfen zur (hoch)schulischen berufli-

chen Weiterbildung gewährt werden können. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII a. F. 

sprach lediglich von Hilfen zur (hoch)schulischen Ausbildung für einen Beruf. Als Wei-

terbildung i. S. v. § 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IX kommen z. B. eine Meisterfortbil-

dung oder ein Bachelorstudium im Anschluss an eine Berufsausbildung oder auch ein 

Masterstudium im Anschluss an ein Bachelorstudium in Betracht.213 Die Hilfen zur 

hochschulischen Weiterbildung können auch Hilfen für eine Promotion einschließen.214 

Durch die Ergänzung der Hilfen zur Weiterbildung sollen Leistungsberechtigte die Mög-

lichkeit haben, ihr angestrebtes Berufsziel zu erreichen.215 Dass durch die Weiterbil-

dung die Erreichung des Berufsziels möglich ist, ist auch eine der Voraussetzungen 

des § 112 Abs. 2 Satz 1 SGB IX für die Gewährung entsprechender Hilfen. Weiterhin 

muss die Weiterbildung zeitlich und inhaltlich an die berufliche Ausbildung anschließen. 

Die Gesetzesbegründung benennt § 10 Abs. 3 Satz 1 BAföG als Orientierungshilfe für 

die Erfüllung des zeitlichen Anschlusses.216 Demnach wäre die Förderung einer Wei-

terbildung nach einer Erstausbildung möglich, wenn der Leistungsberechtigte zu deren 
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Beginn das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat bzw. im Fall eines Masterstudiums 

im Anschluss an ein Bachelorstudium, wenn zu dessen Beginn das 35. Lebensjahr 

noch nicht vollendet ist. Da diese Altersgrenzen allerdings nicht gesetzlich verankert 

wurden, stellen sie lediglich Anhaltspunkte für eine Ermessensausübung im Einzelfall 

dar.217 Eine Versagung vor Erreichen dieser Altersgrenzen wäre jedoch rechtswidrig.218 

Dies gilt allerdings nur für die Träger der Eingliederungshilfe. Für die Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe sind die bereits in Kapitel 3.4 vorgestellten Altersgrenzen relevant. 

Grundsätzlich werden Leistungen nur für Minderjährige erbracht. Im Rahmen der Hilfe 

für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII können die Hilfen zur Weiterbildung jedoch bis 

zur Vollendung des 21. Lebensjahres bzw. in Ausnahmefällen sogar bis zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres219 geleistet werden. Eine erstmalige Hilfegewährung ist jedoch 

nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres möglich. Bezüglich des inhaltlichen An-

schlusses ist die Voraussetzung für Masterstudiengänge dahingehend aufgelockert, 

dass es sich nicht zwingend um dieselbe Fachrichtung handeln muss, sondern es auf 

dem abgeschlossenen Bachelorstudium aufbauen und dieses interdisziplinär ergänzen 

muss.220  Nach § 112 Abs. 3 SGB IX schließen die Hilfen zur (hoch)schulischen Aus- 

und Weiterbildung auch Hilfen zur Teilnahme an Fernunterricht, Hilfen zur Ableistung 

erforderlicher Praktika und Hilfen zur Teilnahme an Vorbereitungsmaßnahmen ein. 

Dies entspricht den bis zum 31.12.2019 geltenden Regelungen des § 13 Abs. 1 Nr. 7–

9 EinglHVO für schulische Ausbildungen, wobei lediglich die Ausweitung auf die beruf-

liche Weiterbildung erfolgte. Eine tatsächliche weitere Neuerung stellt jedoch der § 112 

Abs. 4 SGB IX dar, welcher die auch schon vor dem 01.01.2020 teilweise praktizierte 

gemeinsame Leistungserbringung an mehrere Leistungsberechtigte221 nun klar regelt: 

Es sind Leistungen der Anleitung und Begleitung in einer (Hoch-)Schule an mehrere 

Leistungsberechtigte gemeinsam zu erbringen, wenn die Leistungsberechtigten dies 

wünschen; ist die gemeinsame Leistungserbringung den Leistungsberechtigten nach  

§ 104 SGB IX zumutbar, kann diese auch ohne den entsprechenden Wunsch der Leis-

tungsberechtigten erfolgen. Durch den Verweis des § 112 Abs. 4 Satz 1 SGB IX ist der 

sonst nicht für die Jugendhilfeträger anwendbare § 104 SGB IX hierbei auch für diese 

anwendbar. Mit der Regelung über die gemeinsame Inanspruchnahme wurde insbe-

sondere einer Forderung des Bundesrates entsprochen.222 In der Entschließung des 

Bundesrates „Rahmenbedingungen für eine gelingende schulische Inklusion weiter 

verbessern – Poolen von Integrationshilfen rechtssicher ermöglichen“ vom 16.10.2015 

ist ausgeführt, dass die Anwesenheit von zu vielen Erwachsenen in einem Klassen-
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raum – die vorliegen kann, wenn mehrere Schüler einer Klasse durch einen Schulbe-

gleiter (auch: Integrationshelfer) unterstützt werden – zu Problemen im Unterrichtsab-

lauf führen kann.223 Weiterhin ist die gemeinsame Inanspruchnahme eines Integrati-

onshelfers durch mehrere Schüler („Poolen“) als Möglichkeit benannt, durch welche 

diese Probleme unterbunden und gleichzeitig die individuellen Unterstützungsbedarfe 

der Schüler berücksichtigt werden können.224 Da das Instrument zum damaligen Zeit-

punkt „bundesweit sehr unterschiedlich angewandt und in seinen Potentialen noch 

nicht ausreichend ausgeschöpft“225 wurde, wurden die Ausführungen mit der Forderung 

verbunden, „die rechtlichen Voraussetzungen klarstellend zu regeln“226. Außerdem 

wurde darauf hingewiesen, dass bei erforderlicher Einzelbetreuung diese auch weiter-

hin gewährt werden soll.227 In § 112 Abs. 1 Satz 5 und 7 SGB IX sind als weitere mög-

liche Leistungen für die Wahrnehmung eines (hoch)schulischen (Aus- oder Weiter-)Bil-

dungsangebots erforderliche Gegenstände und Hilfsmittel inkl. der Einweisung in deren 

Gebrauch und deren Instandhaltung benannt. Die Einführung dieser neuen Regelung 

fand statt, weil schon zu allen anderen Leistungsgruppen Hilfsmittelregelungen be-

standen,228 die Gewährung war aber schon allein wegen des allgemeinen Ausdrucks 

„Hilfen“ in § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB XII a. F. auch zuvor möglich. In Betracht 

kommen alle physischen Hilfsmittel, z. B. Mobilitätshilfen oder barrierefreie Lernmit-

tel.229 Darüber hinaus kommen aber auch alle anderen Leistungen in Betracht, die im 

Rahmen der durch § 112 SGB IX vorgegebenen Bedingungen zur Verwirklichung des 

Ziels der Teilhabe an Bildung geeignet und wirtschaftlich sind, da der Leistungskatalog 

des § 112 Abs. 1 Satz 1 SGB IX zwar auf Hilfen zur Wahrnehmung (hoch)schulischer 

Bildungsangebote beschränkt, inhaltlich jedoch offen ausgestaltet ist.230  

5.4.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe 

Wie in Kapitel 5.3 bereits dargelegt, entsprechen die „Leistungen zur Sozialen Teilha-

be“ den einstigen „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“, welche 

sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtslage nachrangig gegenüber den anderen 

Leistungsgruppen zu gewähren sind231 und dennoch den größten Teil der Eingliede-

rungshilfeleistungen ausmachen232. Bis zum 31.12.2019 verwies § 54 SGB XII auf den 

offenen Leistungskatalog zu dieser Leistungsgruppe in Teil 1 SGB IX in der am 

31.12.2017 geltenden Fassung (§ 55, nähere Erläuterungen zu einigen genannten 
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Leistungen befanden sich in den §§ 56–58). Nun enthalten die §§ 113–116 SGB IX 

(Kapitel 6 Teil 2 SGB IX) Bestimmungen über die Leistungen zur Sozialen Teilhabe im 

Rahmen der Eingliederungshilfe. Diese verweisen teils auf die aktuellen Vorschriften 

zu dieser Leistungsgruppe im Teil 1 SGB IX (§§ 76–84), enthalten aber auch einige 

abweichende Regelungen von den entsprechenden Vorschriften im Teil 1 SGB IX. 

§ 113 Abs. 2 SGB IX nennt verschiedene Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die im 

Rahmen der Eingliederungshilfe möglich sind. Durch das Wort „insbesondere“ wird 

deutlich, dass es sich um einen offenen Leistungskatalog handelt. Es können also 

auch andere Leistungen gewährt werden, welche einem Leistungsberechtigten die 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleich-

tert233. Die Nummern 1–8 des Katalogs entsprechen den Leistungen, die im Teil 1 des 

SGB IX zu finden sind, und bestimmen sich gemäß § 113 Abs. 3 SGB IX auch nach 

den entsprechenden Vorschriften des Teils 1 SGB IX (§§ 77–84). Lediglich die in  

§ 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX gelisteten Besuchsbeihilfen kommen nur im Rahmen der 

Eingliederungshilfe in Betracht. Inhaltlich entsprechen die Leistungen überwiegend den 

auch schon vor dem 01.01.2020 genannten Leistungen dieser Leistungsgruppe. Diese 

wurden jedoch umstrukturiert, konkretisiert und teilweise ergänzt.  

In § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX sind Leistungen für Wohnraum aufgeführt. Hierzu zählen 

gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX Hilfen zur Beschaffung und zum Erhalt von bedarfs-

gerechtem Wohnraum, zum Umbau und zur behindertengerechten Ausstattung. Diese 

Leistungen waren inhaltsgleich bereits in § 55 Abs. 2 Nr. 5 der bis zum 31.12.2017 

geltenden Fassung des SGB IX beschrieben. Eine inhaltliche Änderung haben die Trä-

ger der Eingliederungshilfe und der öffentlichen Jugendhilfe insofern nicht zu beachten. 

Für die Jugendhilfeträger spielen diese Leistungen vermutlich ohnehin kaum eine Rol-

le, da besondere Wohnraumbedarfe überwiegend für körperlich behinderte Menschen 

bestehen dürften. Für seelisch behinderte Menschen kann aber z. B. bei Inanspruch-

nahme einer 24-Stunden-Assistenz mehr Wohnfläche erforderlich sein. Wie oft solche 

Assistenzen jedoch für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 

geleistet werden, ist fraglich. 

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX nennt Assistenzleistungen. Für welche Bereiche Assistenz-

leistungen unter anderem möglich sind, ist in § 78 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 und  

4 SGB IX zu finden: für allgemeine Alltagserledigungen, die Gestaltung sozialer Bezie-

hungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kul-

turellen Leben, die Freizeitgestaltung, die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen 

und ärztlich verordneten Leistungen sowie die Versorgung und Betreuung der Kinder 
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eines Menschen mit Behinderung – einschließlich der Fahrtkosten und sonstigen Auf-

wendungen der Assistenzkraft. § 78 Abs. 5 SGB IX sieht zudem die Erstattung von 

Aufwendungen zur Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit eines behinderten Men-

schen vor, wobei die Unterstützung vorrangig durch Personen aus dem persönlichen 

Umfeld wie Familienmitglieder oder Freunde erbracht werden soll und soweit die Un-

terstützung nicht zumutbar unentgeltlich erfolgen kann. § 78 Abs. 6 SGB IX nennt 

schließlich noch Leistungen zur Erreichbarkeit, da es insbesondere für seelisch behin-

derte Menschen erforderlich sein kann, dass sie auch ohne konkreten Anlass ständig 

jemanden erreichen können. Die Assistenzleistungen wurden zwar bis zum 31.12.2019 

nicht ausdrücklich als in Betracht kommende eingliederungshilferechtliche Leistungen 

zur Sozialen Teilhabe genannt, konnten jedoch über die bis zum 31.12.2017 geltende 

Fassung des § 55 Abs. 2 Nr. 6 (Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten 

Wohnmöglichkeiten) und Nr. 7 (Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kultu-

rellen Leben) SGB IX, über § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII (nachgehende Hilfe zur 

Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und der 

Teilhabe am Arbeitsleben) bzw. über § 22 EinglHVO (Erstattung von der Begleitperson 

entstehenden Kosten) bereits gewährt werden.234 Die Aufnahme in den Leistungskata-

log führt damit nicht zu einer Leistungsausweitung, sondern lediglich zu mehr Rechts-

sicherheit und -klarheit.235 Gemäß § 78 Abs. 2 SGB IX gibt es zwei Formen der Assis-

tenz, zwischen denen sich ein Leistungsberechtigter entscheiden kann: Die Assistenz-

kraft kann Aufgaben vollständig/teilweise übernehmen und einen Leistungsberechtig-

ten im Alltag begleiten oder sie kann den Leistungsberechtigten zur eigenständigen 

Alltagsbewältigung befähigen. Während für die erstgenannte Form die Assistenzkraft 

keine spezielle Qualifikation aufweisen muss, ist dies für die zweitgenannte zwingend 

vorgeschrieben, da in diesem Fall auch eine pädagogische und psychosoziale Fach-

leistung erbracht werden muss.236  

In § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX sind heilpädagogische Leistungen aufgelistet, die nach  

§ 79 Abs. 1 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht werden, um eine dro-

hende Behinderung abzuwenden, den Verlauf einer Behinderung zu verlangsamen 

oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder abzumildern bzw. die an noch 

nicht eingeschulte schwerst(mehrfach)behinderte Kinder immer erbracht werden. Dies 

entspricht der bis zum 31.12.2019 für die (jugendhilferechtliche) Eingliederungshilfe 

anwendbaren Regelung des § 55 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 56 Abs. 1 SGB IX in der am 

31.12.2017 geltenden Fassung. Neu ist, dass die heilpädagogischen Leistungen inhalt-

lich aufgeführt werden. Gemäß § 79 Abs. 2 SGB IX umfassen sie alle Maßnahmen, die 
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der Entwicklung des Kindes und der Entfaltung seiner Persönlichkeit dienen, inkl. er-

forderlicher nichtärztlicher therapeutischer, psychologischer, sonderpädagogischer und 

psychosozialer Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit diese 

nicht von § 46 Abs. 1 SGB IX (medizinische Leistungen zur Früherkennung und 

Frühförderung von Kindern mit [drohender] Behinderung) umfasst sind. Die Konkreti-

sierung dient der klaren Abgrenzung zu Leistungen der medizinischen Rehabilitation.237 

Werden heilpädagogische Leistungen gemeinsam mit medizinischen Leistungen der 

Früherkennung und -förderung oder schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger 

erbracht, werden sie sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtslage (§ 79 Abs. 3 

SGB IX, zuvor: § 56 Abs. 2 SGB IX) als Komplexleistung erbracht; die Vorschriften der 

Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter Kinder und von Behin-

derung bedrohter Kinder sind anzuwenden.238 Die Änderungen zu den heilpädagogi-

schen Leistungen begrenzen sich daher auf die nun einfachere Abgrenzung zu Leis-

tungen der medizinischen Rehabilitation. Für die jugendhilferechtliche Eingliederungs-

hilfe haben die heilpädagogischen Leistungen in den meisten Bundesländern aber kei-

ne Bedeutung, da der Großteil der Länder von dem Recht nach § 10 Abs. 4 Satz 3 

SGB VIII Gebrauch gemacht und festgelegt hat, dass Leistungen der Frühförderung für 

alle Kinder in die Zuständigkeit der Eingliederungshilfeträger fallen.239  

§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX enthält Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

welche in § 80 SGB IX näher ausgestaltet sind. Die Regelung des § 80 SGB IX ent-

spricht inhaltlich der alten Regelung des § 54 Abs. 3 SGB XII a. F. mit dem Unter-

schied, dass sich die Leistungen nicht mehr nur auf Minderjährige beziehen und dass 

die Vorgaben, die eine Pflegeperson einer minderjährigen Person nach § 44 SGB VIII 

erfüllen muss, nun auch für Pflegepersonen volljähriger Leistungsberechtigter gelten. 

Jedoch wurden diese Leistungen im Rahmen des offenen Leistungskatalogs auch bis-

her schon an Erwachsene gewährt, sodass es auch bezüglich der Leistungen zur Be-

treuung in einer Pflegefamilie zu keiner tatsächlichen Änderung kam; die Ausdehnung 

auf Erwachsene dient lediglich der höheren Rechtsicherheit und -klarheit.240 

Gemäß § 113 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 81 SGB IX kommen als Leistungen zur Sozialen 

Teilhabe weiterhin Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fä-

higkeiten wie Fördergruppen, Schulungen oder ähnliche Maßnahmen, in denen Leis-

tungsberechtigte z. B. zur Vornahme hauswirtschaftlicher Tätigkeiten oder zur sicheren 

selbstständigen Bewegung im Verkehr befähigt werden, in Betracht. Diese entspre-
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chen Leistungen, die zuvor in § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX in der am 31.12.2017 gelten-

den Fassung und in § 16 EinglHVO verortet waren. Neu ist lediglich, dass nun auch 

Leistungen in Tagesförderstätten für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte aus-

drücklich zum Leistungskatalog zählen.241 Jedoch wurde bereits 2010 gerichtlich ent-

schieden, dass solche Leistungen zum Leistungskatalog gehören,242 sodass auch inso-

fern keine Leistungsausweitung erfolgt ist.  

§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX listet Leistungen zur Förderung der Verständigung auf, wel-

che sich nach § 82 SGB IX bestimmen. Diese Regelung entspricht mit wenigen inhaltli-

chen Abweichungen und Konkretisierungen der des § 57 SGB IX in der am 31.12.2017 

geltenden Fassung. Da sich diese Leistungen an Menschen mit Hör- und/oder Sprach-

behinderungen richten, sind sie für die jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe für 

ausschließlich seelisch behinderte junge Menschen nicht relevant. Auf ein näheres 

Eingehen auf diese bzw. die vorgenommenen Änderungen wird daher verzichtet.  

§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX führt Leistungen zur Mobilität auf, welche vor dem 

01.01.2020 nicht ausdrücklich als (jugendhilferechtliche) Eingliederungshilfeleistungen 

der Sozialen Teilhabe bestimmt waren, in Teilen befanden sich jedoch entsprechende 

Regelungen für die Eingliederungshilfe in § 8 EinglHVO. Die Leistungen zur Mobilität 

richten sich grundsätzlich nach § 83 SGB IX, wobei § 114 SGB IX für Leistungen zur 

Mobilität im Rahmen der (jugendhilferechtlichen) Eingliederungshilfe von § 83 SGB IX 

abweichende bzw. zu diesem ergänzend anzuwendende Regelungen trifft. Die Leis-

tungen zur Mobilität werden unterteilt in Leistungen zur Beförderung, insbesondere 

durch einen Beförderungsdienst, und in Leistungen für ein Kraftfahrzeug,243 wozu Leis-

tungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, zur Instandhaltung, zur Erlangung der 

Fahrerlaubnis sowie Leistungen für die erforderliche Zusatzausstattung und die mit 

dem Kraftfahrzeugbetrieb verbundenen Kosten gehören244 bzw. wozu für minderjährige 

Leistungsberechtigte nur der wegen der Behinderung erforderliche Mehraufwand bei 

der Beschaffung des Kraftfahrzeugs sowie Leistungen für eine erforderliche Zusatz-

ausstattung gehören245. Die Einschränkung der Leistungen für Minderjährige entspricht 

nicht bisherigem Recht und bisheriger Praxis, ist aber laut Prof. Dr. Arne von Boetticher 

aufgrund verfassungskonformer Auslegung – bis auf den Ausschluss der Leistungen 

zur Erlangung der Fahrerlaubnis, da diese i. d. R. ohnehin erst mit Volljährigkeit mög-

lich sind – auch nicht anzuwenden.246 Nach § 83 Abs. 3 Satz 2 SGB IX orientiert sich 

die Bemessung der Leistungen für ein Kraftfahrzeug an der Kraftfahrzeughilfe-

                                                
241

 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 264. 
242

 Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, 15.04.2010, L 23 SO 277/08, juris, Rn. 38. 
243

 Vgl. § 83 Abs. 1 SGB IX. 
244

 Vgl. § 83 Abs. 3 SGB IX.  
245

 Vgl. § 83 Abs. 4 SGB IX. 
246

 Vgl. von Boetticher, A.: a. a. O., § 3 Rn. 319 ff. 



 44 

Verordnung. Nach § 114 Nr. 2 SGB IX sind für die eingliederungshilferechtlichen Leis-

tungen für ein Kraftfahrzeug die §§ 6 und 8 dieser Verordnung (Bestimmungen über 

Zuschusshöhen) jedoch nicht anwendbar, da für die (jugendhilferechtliche) Eingliede-

rungshilfe spezielle Regelungen zu Einkommen und Vermögen existieren.247 § 83  

Abs. 2 SGB IX nennt die Voraussetzungen, die für die Gewährung von Leistungen zur 

Mobilität gelten. Zusätzlich zu diesen besteht für die Eingliederungshilfe nach § 114  

Nr. 1 SGB IX die Voraussetzung, dass ein Leistungsberechtigter zur Teilhabe am Le-

ben in der Gemeinschaft ständig auf die Nutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen 

sein muss. Diese Voraussetzung war vor dem 01.01.2020 nicht ausdrücklich geregelt, 

wurde aber in § 8 Abs. 1 Satz 2 EinglHVO dadurch verdeutlicht, dass Hilfen zur Be-

schaffung eines Kraftfahrzeugs gewährt werden konnten, wenn Leistungsberechtigte 

insbesondere zur Teilhabe am Arbeitsleben auf ein Kraftfahrzeug angewiesen sind.248 

Der Schwerpunkt der Versorgung mit einem Kraftfahrzeug wurde also auf den Bereich 

der Teilhabe am Arbeitsleben gelegt, wobei andere Gründe nicht ausgeschlossen wa-

ren, aber mindestens vergleichbar gewichtig sein mussten, also z. B. die Benutzung 

nicht nur gelegentlich erforderlich sein durfte.249 Insgesamt stellen auch die neuen Vor-

schriften zu den Leistungen zur Mobilität keine praxisrelevanten Änderungen dar, da 

die anwendbaren Regelungen dem auch schon geltenden Recht und der umgesetzten 

Praxis entsprechen.250  

Nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX i. V. m. § 84 Abs. 1 und 2 SGB IX gehören außerdem 

Hilfsmittel (insbesondere barrierefreie Computer), die zum Ausgleich einer behinde-

rungsbedingten Einschränkung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft erforderlich sind, einschließlich einer notwendigen Gebrauchsunterweisung 

und notwendiger Instandhaltungen bzw. Änderungen zum Katalog der Leistungen zur 

Sozialen Teilhabe im Rahmen der (jugendhilferechtlichen) Eingliederungshilfe. § 84 

Abs. 3 SGB IX stellt klar, dass bei Erforderlichkeit im Einzelfall Leistungen für eine 

Doppelausstattung erbracht werden. Nach dem bis 2019 für die (jugendhilferechtliche) 

Eingliederungshilfe anwendbaren § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 SGB IX in der am 

31.12.2017 geltenden Fassung gehörte die Versorgung mit Hilfsmitteln, die einem Leis-

tungsberechtigten die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichten oder sicher-

ten oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege machten und weder zur medi-

zinischen Rehabilitation noch zur Teilhabe am Arbeitsleben dienten, zu dieser Leis-

tungsgruppe. Auch die Möglichkeit der Doppelausstattung sowie dass Instandhaltun-

gen und Änderungen inkludiert sind, war in § 10 Abs. 2 und 3 EinglHVO bereits gere-
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gelt. Somit bestand die heute geltende Regelung inhaltlich auch schon nach alter 

Rechtslage, der Wortlaut ist nun nur konkreter.  

§ 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX nennt schließlich Besuchsbeihilfen, welche ausschließlich in 

Teil 2 SGB IX zu finden und somit spezielle Leistungen der Eingliederungshilfe sind251. 

Die nähere Beschreibung dieser Hilfen befindet sich in § 115 SGB IX. Vor dem 

01.01.2020 waren Besuchsbeihilfen in § 54 Abs. 2 SGB XII geregelt. Während diese 

Vorschrift noch von Beihilfen für gegenseitige Besuche von stationär untergebrachten 

Leistungsberechtigten und ihren Angehörigen sprach, ist in der neuen Vorschrift von 

Beihilfen für gegenseitige Besuche von Leistungsberechtigten, für die Leistungen über 

Tag und Nacht erbracht werden, und ihren Angehörigen die Rede. Diese Umformulie-

rung resultiert aus der in Kapitel 5.2.1 erklärten Aufhebung der Kategorisierung von 

Leistungen in ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.252 Inhaltlich kön-

nen Besuchsbeihilfen jedenfalls sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtslage er-

bracht werden, wenn ein Leistungsberechtigter außerhalb seiner Herkunftsfamilie lebt.  

Nicht mehr zu den Leistungen zur Sozialen Teilhabe (ehemals zur Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft) gehören, wie in vorangegangenen Kapiteln bereits erläutert, die 

Leistungen im Zusammenhang mit Bildung. Neu dagegen sind die bereits in Kapitel 

5.2.2 erläuterten Regelungen des § 113 Abs. 4 und 5 SGB IX über die gemeinschaftli-

che Mittagsverpflegung und über die die Durchschnittsmiete eines Einpersonenhaus-

haltes um mehr als 25 Prozent übersteigenden Wohnkosten, welche durch die Tren-

nung der Fach- und existenzsichernden Leistungen nötig wurden und an dieser Stelle 

nicht noch einmal thematisiert werden. 

Auch neu ab 01.01.2020 ist die Möglichkeit der Erbringung von bestimmten Leistungen 

dieser Leistungsgruppe als pauschale Geldleistungen. Dies betrifft ausschließlich die in 

§ 116 Abs. 1 Satz 1 SGB IX genannten Leistungen: die Leistungen zur Assistenz zur 

Übernahme von Handlungen der Alltagsbewältigung sowie die Begleitung eines Leis-

tungsberechtigten, die Leistungen zur Förderung der Verständigung und die Leistun-

gen zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur Mobilität, das heißt diejenigen 

Leistungen, für deren Erbringung keine besondere Qualifikation erforderlich ist und die 

daher zum Beispiel durch Freunde oder Nachbarn erbracht werden können253. Bei Zu-

stimmung des Leistungsberechtigten erhält dieser für die genannten Leistungen einen 

pauschalen Geldbetrag.254 Er kann dann selbst jemanden mit der Erbringung der Leis-

tungen beauftragen und dieser Person im Gegenzug etwas Geld geben.255 Diese Mög-
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lichkeit ist ein bedeutender Fortschritt hinsichtlich der selbstbestimmten und selbst-

ständigen Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. Gemäß § 116 Abs. 1 

Satz 2 SGB IX regeln die zuständigen Eingliederungshilfeträger das Nähere zur Höhe 

und Ausgestaltung der pauschalen Geldleistungen und zur Leistungserbringung, bei-

spielsweise können sie Regelungen über den Nachweis der zweckentsprechenden 

Verwendung treffen256. Durch den Verweis des § 35a Abs. 3 SGB IX auf diese Ermäch-

tigung gilt sie auch für die Jugendhilfeträger.257 

Weiterhin ist seit 2020 die Möglichkeit der gemeinsamen Inanspruchnahme von Leis-

tungen durch mehrere Leistungsberechtigte („Pooling“) für folgende in § 116  

Abs. 2 SGB IX genannte Leistungen zur Sozialen Teilhabe gesetzlich geregelt, die oft 

mehrere Leistungsberechtigte zur gleichen Zeit am gleichen Ort benötigen258: Assis-

tenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt prak-

tischer Fähigkeiten und Kenntnisse, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Be-

förderungsleistungen im Rahmen der Leistungen zur Mobilität und Leistungen zur Er-

reichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig von einer konkreten Inanspruchnahme. 

Das Poolen kann erfolgen, wenn dies den Leistungsberechtigten nach § 104 SGB IX 

zumutbar ist und entsprechende Vereinbarungen mit den Leistungserbringern beste-

hen.259 Wünschen die Leistungsberechtigten das Poolen, ist dies nach § 116  

Abs. 3 SGBIX umzusetzen, soweit auch durch eine gemeinsame Inanspruchnahme die 

Teilhabeziele erreicht werden können. Da in der Praxis auch schon vor der gesetzli-

chen Einführung dieser Möglichkeit teilweise Leistungen an mehrere Leistungsberech-

tigte gemeinsam erbracht wurden,260 handelt es sich nicht um eine grundsätzlich neue 

Option der Leistungserbringung. Jedoch sind die Voraussetzungen, unter denen eine 

gemeinsame Leistungserbringung gegen den Willen der Leistungsberechtigen erfolgen 

kann, und auch die Voraussetzungen, unter denen dem Wunsch nach einer gemein-

samen Leistungserbringung entsprochen werden soll, nun klar bzw. überhaupt gere-

gelt.      

5.5 Zieldefinition der Eingliederungshilfeleistungen 

Bis zum 31.12.2019 befand sich eine allgemeine Zieldefinition der Eingliederungshilfe 

in § 53 Abs. 3 SGB XII. Diese galt über den Verweis in § 35a Abs. 3 SGB VIII ergän-

zend zu den allgemeinen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 1 SGB VIII 

auch für die jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge 
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Menschen.261 Seit 2020 enthält § 90 SGB IX die Aufgaben der Eingliederungshilfe. 

Entsprechend wurde auch der Verweis in § 35a Abs. 3 SGB VIII geändert. Es können 

zwar keine subjektiv öffentlichen Rechte aus den Zielbestimmungen abgeleitet wer-

den,262 jedoch wäre es theoretisch möglich, Leistungen zu verwehren, wenn die Zieler-

reichung nicht realisierbar erscheint.263 Aus diesem Grund werden die Änderungen 

hinsichtlich der Ziele nun beleuchtet. 

Im Vergleich zu § 53 Abs. 3 SGB XII enthält § 90 SGB IX zwei Neuerungen. Zum einen 

wird die allgemeine Aufgabe der Eingliederungshilfe nicht mehr darin gesehen, der 

personenbezogenen und defizitorientiert definierten Behinderung entgegenzuwirken, 

sondern es wird die der Menschenwürde entsprechende Selbstbestimmung und 

gleichberechtigte Teilhabe in den Vordergrund gestellt (§ 90 Abs. 1 SGB IX).264 Damit 

wird insbesondere den in Art. 3 Buchstabe a) und c) der UN-Behindertenrechts-

konvention formulierten Grundsätzen Rechnung getragen, auf die alle Leistungen aus-

zurichten sind: die Achtung der Menschenwürde, der individuellen Autonomie und der 

Unabhängigkeit sowie die volle und wirksame Teilhabe an inklusiver Gesellschaft.265 

Laut Gesetzesbegründung geht mit der Neuformulierung jedoch – nicht ganz nachvoll-

ziehbar – keine inhaltliche Änderung einher.266  

Eine weitere Neuerung besteht darin, dass den einzelnen Leistungsgruppen nun je-

weils besondere Ziele zugeschrieben sind,267 welche neben den in § 90 Abs. 1 SGB IX 

genannten Zielen zu beachten sind268. Nach § 90 Abs. 2 SGB IX hat die medizinische 

Rehabilitation im Rahmen der Eingliederungshilfe die Aufgabe, Beeinträchtigungen 

nach § 99 SGB IX „abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Ver-

schlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unab-

hängig von Pflege zu machen“. Diese Regelung entspricht inhaltlich der bisher in § 53 

Abs. 3 SGB XII formulierten Aufgabe der Eingliederungshilfe allgemein,269 sodass sich 

hinsichtlich der Leistungen der medizinischen Rehabilitation keine Einschränkung des 

Leistungsumfangs im Vergleich zur alten Rechtslage vermuten lässt und die Neuerung, 

dass nun die Aufgaben für jede Leistungsgruppe einzeln formuliert sind, für diese Leis-

tungsgruppe keine praktische Bedeutung hat. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IX erge-

ben sich die Voraussetzungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit aus-

schließlich (drohender) seelischer Behinderung allein aus § 35a SGB VIII. Daher gilt 
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trotz der Verweisungskette der §§ 35a Abs. 3 SGB VIII, 90 Abs. 2, 99 SGB IX für die 

jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe das Ziel, die durch die seelische Störung ent-

standene oder zu erwartende Teilhabebeeinträchtigung (siehe Kapitel 3.5) abzuwen-

den, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen bzw. eine Verschlimmerung zu verhüten 

oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu ma-

chen.270 Doch auch dies stellt keine Änderung im Vergleich zu der Rechtslage vor dem 

01.01.2020 dar. Die in § 90 Abs. 3 und 5 SGB IX formulierten Aufgaben der Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben und der Leistungen zur Sozialen Teilhabe entsprechen 

ebenso dem bis zum 31.12.2019 geltenden Recht,271 sodass die Formulierungen der 

besonderen Aufgaben dieser Leistungsgruppen auch keine Auswirkungen auf die Be-

willigungspraxis nach sich ziehen. Lediglich hinsichtlich der besonderen Aufgabe der 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung wurde die Aufgabe der Eingliederungshilfe erwei-

tert.272 Die besondere Aufgabe besteht nach § 90 Abs. 4 SGB IX darin, Leistungsbe-

rechtigten eine den Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schul-, Aus- und Wei-

terbildung zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. 

Die Aussage, dass die Bildungsangebote, deren Wahrnehmung mittels der Leistungen 

zur Teilhabe an Bildung ermöglicht werden sollen, den Fähigkeiten und Leistungen des 

Leistungsberechtigten entsprechen sollen, widerspricht dem in Kapitel 5.4.3 bereits 

thematisierten Wegfall der Voraussetzung, dass das Erreichen des (Aus-)Bildungsziels 

erwartet wird. Letzteres spricht dafür, dass es nur noch auf die Ziele des Leistungsbe-

rechtigten und die Zugangsvoraussetzungen des Bildungsträgers ankommt, während 

auf eine gesonderte Eignungsprüfung seitens des Eingliederungshilfeträgers bzw. Ju-

gendhilfeträgers nun verzichtet wird.273 Jedoch könnte dann beispielsweise bei einem 

zulassungsfreien Studiengang nicht mehr im Vorfeld bejaht werden, dass dieses den 

Fähigkeiten und Leistungen des Leistungsberechtigten entspricht. Da jedoch die Vo-

raussetzung der Erwartung der Zielerreichung bewusst nicht ins neue Recht über-

nommen wurde, weil sich auch behinderte Menschen für weiterführende 

(hoch)schulische Angebote entscheiden können sollen, ohne zuvor einen Leistungs-

nachweis erbringen zu müssen,274 kann vermutet werden, dass die Formulierung des 

Ziels der Leistungen zur Teilhabe an Bildung versehentlich dem widersprechend for-

muliert wurde. Letztlich bleibt jedoch abzuwarten, wie mit diesem Konflikt in der Bewil-

ligungspraxis umgegangen wird und ggf. wie die Rechtsprechung darüber entscheidet.   
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6 Zusammenfassung der Auswirkungen der Änderungen im 
Eingliederungshilferecht zum 01.01.2020 für die Kinder-  
und Jugendhilfe 

Die gravierendste Änderung der dritten Reformstufe durch das BTHG, welche auch ein 

Schwerpunkt der von 2017 bis 2023 stattfindenden Eingliederungshilfereform insge-

samt ist, – der Wechsel von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung und die damit 

verbundene Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe und der unterhaltssi-

chernden Leistungen – gilt nicht für die jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe nach  

§ 35a SGB VIII. Diese Neuerung ist für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe daher 

nur interessant, wenn sie leistender Reha-Träger geworden sind und sich anschlie-

ßend durch ein entsprechendes Gutachten herausstellt, dass der jeweilige Leistungs-

berechtigte eine (drohende) geistige Behinderung hat und daher die vorrangige Zu-

ständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe vorliegt. In diesem Fall hat der Jugend-

hilfeträger den Eingliederungshilfeträger zu beteiligen und eventuell nach dessen Leis-

tungsgesetz, das heißt nach Teil 2 SGB IX, Leistungen zu erbringen,275 wobei – nur 

wenn es sich um einen 18 bis 20 Jahre alten Leistungsberechtigten handelt, der nicht 

vom § 134 Abs. 4 SGB IX umfasst ist – die Trennung der Fach- und der unterhaltssi-

chernden Leistungen zu beachten ist. In der Praxis wird es jedoch häufig vorkommen, 

dass der leistende und die beteiligten Träger sowie der Leistungsberechtigte Einver-

nehmen darüber herstellen, dass die Leistungserbringung auch gesichert ist, wenn die 

jeweils zuständigen Träger die Leistungen erbringen und daher diese anstatt des leis-

tenden Trägers entscheiden werden.276 Die Auswirkungen dieser Änderung werden für 

die Träger der öffentlichen Jugendhilfe daher insgesamt als gering eingeschätzt.  

Auch die Neudefinition der Leistungsgruppen hat an sich keine Auswirkungen auf die 

Bewilligung von Eingliederungshilfeleistungen durch die Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe. Jedoch gibt es innerhalb der einzelnen Leistungsgruppen einige Neuerun-

gen, die für die Bewilligungspraxis relevant sind. Diese sind allerdings deutlich gerin-

ger, als sich durch die vielen neuen Formulierungen zunächst vermuten lässt.   

So existieren beispielsweise die Vorschriften zur Erbringung von Leistungen zur medi-

zinischen Rehabilitation nahezu abweichungsfrei weiter. Auch die nach alter Rechtsla-

ge benannten möglichen Leistungen dieser Leistungsgruppe sind ohne inhaltliche Än-

derungen in den neuen Regelungen zu finden. Jedoch können nun im Rahmen der 

Eingliederungshilfe zusätzlich Gruppenfunktionstrainings, Reisekosten im Zusammen-

hang mit Leistungen der medizinischen Rehabilitation sowie eine Betriebs- oder Haus-

haltshilfe und Kinderbetreuungskosten während einer Rehabilitationsmaßnahme über-
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nommen werden. Im Übrigen haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe lediglich 

neue Paragraphen bei der Gewährung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-

on anzuwenden. Jedoch haben die ausgeführten Aspekte kaum praktische Bedeutung 

für die Jugendhilfeträger, da nach § 10 Abs. 1 SGB VIII die Leistungen der Sozialversi-

cherungen vorrangig gegenüber der jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe nach  

§ 35a SGB VIII sind (und nach § 91 Abs. 1 und 2 SGB IX auch vorrangig gegenüber 

der Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX) und in den meisten Fällen für die Leistun-

gen der medizinischen Rehabilitation die Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenkasse 

vorliegt. Lediglich wenn Leistungen erbracht werden sollen, die über die Krankenkasse 

nicht abrechenbar sind, kommt die Zuständigkeit der Jugendhilfeträger in Betracht.277  

Hinsichtlich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen der (jugendhilfe-

rechtlichen) Eingliederungshilfe, die sich, wie in Kapitel 5.4.2 verdeutlicht, nur an Er-

werbsunfähige (Personen, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten kön-

nen278) richten, erfolgten zum 01.01.2020 keine Änderungen, die Auswirkungen auf die 

möglichen Leistungen haben. Solche Änderungen traten in dieser Leistungsgruppe 

bereits zum 01.01.2018 in Kraft. Seit 2020 haben die Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe daher lediglich einen neuen Paragraphen zu beachten. Außerdem erfahren sie keine 

Unsicherheit mehr bezüglich Vorschriften, die zwar existieren, aber keine praktische 

Bedeutung haben. Die Auswirkungen der Reformstufe 3 des BTHG auf die Kinder- und 

Jugendhilfe sind hinsichtlich dieser Leistungsgruppe daher minimal. 

Bezüglich der Leistungen, die die Wahrnehmung von Bildungsangeboten unterstützen, 

ist zum 01.01.2020 im Gegensatz zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

neben einem neuen Paragraphen eine bedeutende inhaltliche Änderung zu beachten: 

Es können nun auch Hilfen zur (hoch)schulischen beruflichen Weiterbildung gewährt 

werden, also z. B. Hilfen zur Wahrnehmung einer Meisterfortbildung, eines Bachelor-

studiums nach einer Berufsausbildung oder eines Masterstudiums nach einem Ba-

chelorstudium. Diese Leistungsausweitung kann für die Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe zu einer höheren Fallzahl an zu bearbeitenden Anträgen führen. Außerdem 

gibt es für die Hilfen zur Weiterbildung Voraussetzungen, die für die Hilfen zur Schul- 

oder Ausbildung nicht gelten und von den Jugendhilfeträgern nun zu prüfen sind. Mit 

den weiteren Änderungen in dieser Leistungsgruppe gehen keine Leistungsausweitun-

gen oder -eingrenzungen einher. Die Rechtsgrundlagen wurden größtenteils lediglich 

an die auch schon vor dem 01.01.2020 geltende Rechtsprechung und die Bewilli-

gungspraxis angepasst und konkretisiert, weshalb nun mehr Rechtssicherheit und  

-klarheit für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe herrscht. Eine Änderung führt je-
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 Vgl. Meysen, Th.; von Boetticher,  A. in: Meysen, Th.; Münder, J.; Trenczek, Th.: a. a. O.,  
       § 35a SGB VIII Rn. 72.  
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 Vgl. § 8 Abs. 1 SGB II im Umkehrschluss. 
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doch in Kombination mit einer Neuerung in der Definition der Ziele der Eingliederungs-

hilfe gerade zu Rechtsunsicherheit. Die neue Rechtslage ist widersprüchlich hinsicht-

lich dessen, ob vor der Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe an Bildung geprüft 

werden muss, ob das Bildungsangebot, für welches Unterstützungshilfen beantragt 

sind, in Bezug auf die Fähigkeiten des Leistungsberechtigten für diesen geeignet ist. 

Besonders positiv hervorzuheben ist dagegen die eingeführte Regelung über die ge-

meinsame Erbringung von Leistungen der Anleitung und Begleitung in einer Schule 

oder Hochschule an mehrere Leistungsberechtigte („Poolen von Leistungen“). Auf-

grund einer fehlenden Regelung wurde dieses Poolen bundesweit sehr unterschiedlich 

angewandt.279 Da die rechtlichen Voraussetzungen hierzu nun klar geregelt sind, wird 

die Bewilligungspraxis nun sicherlich einheitlicher und alle Beteiligten profitieren von 

Rechtssicherheit. Allerdings ist auch bei dieser Leistungsgruppe anzumerken, dass die 

Jugendhilfeträger (und auch die Eingliederungshilfeträger) nur nachrangig gegenüber 

anderen Leistungsträgern zuständig sind. Wie bereits verdeutlicht, handelt es sich bei 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung nicht um die Bildungsangebote selbst, sondern um 

unterstützende Maßnahmen. Daher ist hinsichtlich der Schulbildung außerdem zu be-

rücksichtigen, dass Maßnahmen, die dem Kernbereich der pädagogischen Arbeit an-

gehören, in die ausschließliche Zuständigkeit der Schule fallen.280 Zu diesem Kernbe-

reich zählen „die Vorgabe und Vermittlung der Lehrinhalte, somit der Unterricht selbst, 

seine Inhalte, das pädagogische Konzept der Wissensvermittlung wie auch die Bewer-

tung der Schülerleistungen“281. Nur für Maßnahmen außerhalb des Kernbereichs ist der 

Vorrang des Förderauftrags der Schule vor den Leistungen zur Teilhabe an Bildung der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt, das heißt, der Jugendhilfeträger muss in 

diesem Bereich tätig werden, wenn die Schule nicht leistet.282 Dies ist in der Praxis 

jedoch häufig der Fall,283 sodass vor allem die Neuregelung hinsichtlich der gemeinsa-

men Inanspruchnahme von Schulassistenzen für die Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe durchaus eine große Bedeutung hat.  

Hinsichtlich der Leistungen zur Sozialen Teilhabe kann zusammenfassend gesagt 

werden, dass der offene Leistungskatalog dieser Leistungsgruppe „um bisher unbe-

nannte Leistungstatbestände ergänzt, teilweise konkretisiert [und] neu strukturiert“284 

wurde, ohne dass seit dem 01.01.2020 die Gewährung von Leistungen möglich ist, die 

vorher nicht möglich waren oder Leistungen nicht mehr gewährt werden können, ob-
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 Vgl. BR-Drs. 309/15 (Beschluss), Anlage S. 2. 
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 Vgl. BSG, 09.12.2016, B 8 SO 8/15 R, juris, Rn. 22.  
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 Ebd., Rn. 25.  
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 Vgl. Kepert, J. in: Kepert, J.; Kunkel, P.-Ch.; Pattar, A.: a. a. O.,  § 10 Rn. 35. 
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 Vgl. ebd. 
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 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 267. 
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wohl dies vorher möglich war285. Die neuen von den Jugendhilfe- und Eingliederungs-

hilfeträgern zu beachtenden Vorschriften zu den Leistungen dieser Leistungsgruppe 

bieten jedoch weniger Raum für unterschiedliche Auslegungen und sollen eine bun-

deseinheitliche Rechtsanwendung bewirken.286 Da auch die gemeinsame Erbringung 

von Leistungen in der Praxis teilweise schon zuvor erfolgte, begrenzen sich die inhaltli-

chen Neuerungen in dieser Leistungsgruppe neben den Änderungen zur Erhöhung der 

Rechtsklarheit auf die Einführung der pauschalen Geldleistung. Vor dem Hintergrund, 

dass für diese Leistungsgruppe i. d. R. keine vorrangigen anderen Reha-Träger vor 

den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für ausschließlich seelisch behinderte junge 

Menschen bzw. vor den Trägern der Eingliederungshilfe für andere behinderte Men-

schen existieren,287 machen die Leistungen zur Sozialen Teilhabe zwar den größten 

Anteil der Eingliederungshilfeleistungen aus, die Auswirkungen der zum 01.01.2020 

eingetretenen Änderungen sind dagegen jedoch sehr überschaubar.  

Auch die Neubestimmung der Ziele der Eingliederungshilfe hat bis auf den bereits an-

gesprochenen, durch die Zieldefinition ausgelösten Widerspruch hinsichtlich der Leis-

tungen zur Teilhabe an Bildung keine Auswirkungen für die öffentliche Jugendhilfe.  
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 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 261. 
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 Vgl. ebd., S. 285. 
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7 Fazit 

Die jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe war und ist „einer der komplexesten Leis-

tungsansprüche des SGB VIII“288. Bereits das Prüfen der Leistungsvoraussetzungen, 

aber auch die mögliche Rolle als leistender Reha-Träger stellen für die Jugendhilfeträ-

ger große Herausforderungen dar.289 Doch auch die möglichen Leistungen, welche 

durch die Reformstufe 3 des BTHG neu geregelt wurden, waren und bleiben schwer zu 

erfassen. Bis 2019 waren bezüglich der jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfeleis-

tungen durch entsprechende Verweise in § 35a SGB VIII verschiedene Vorschriften im 

SGB XII zu beachten, welche wiederum auf Vorschriften im Teil 1 SGB IX verwiesen. 

Außerdem waren weitere davon nicht abweichende Regelungen im Teil 1 SGB IX zu 

beachten. Seit 2020 verweist § 35a SGB VIII als Folgeänderung zu dem Umzug der 

Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in Teil 2 SGB IX hinsichtlich der Leistungen auf 

Vorschriften im Teil 2 SGB IX. Doch auch diese enthalten vielzählige Verweise in  

Teil 1 SGB IX sowie einige von den Vorschriften im Teil 1 SGB IX abweichende Rege-

lungen, wobei grundsätzlich alle Vorschriften über die Leistungen im Teil 1 SGB IX 

anzuwenden sind, wenn für die Jugendhilfeträger nichts Abweichendes geregelt ist. 

Eine Vereinfachung hinsichtlich der Gestaltung des Leistungskatalogs ging mit der Re-

formstufe 3 des BTHG also keineswegs einher. Sie brachte jedoch einige inhaltliche 

Änderungen bezüglich der Leistungen mit sich, die überwiegend positiv zu bewerten 

sind. Es kam zu wenigen Leistungsausweitungen und der Einführung einer neuen 

möglichen Form zur Gewährung von bestimmten Leistungen (pauschale Geldleistung). 

Zudem bewirkten zahlreiche Konkretisierungen und Ergänzungen zuvor ungeschriebe-

ner Leistungstatbestände, die im Rahmen offener Leistungskataloge gewährt wurden, 

deutlich mehr Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Da nun für mehrere Leistungsgrup-

pen konkrete Vorschriften über das Poolen von Leistungen bestehen, kann die Vermu-

tung angestellt werden, dass dies nun häufiger praktiziert wird und sich daraus eine 

Kostenersparnis für die Jugendhilfeträger ergeben wird. Die Leistungsausweitungen 

können hingegen das Gegenteil sowie mehr Arbeitsaufwand bewirken. Ein umfassen-

der Umbruch der jugendhilferechtlichen Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ging 

mit der Reformstufe 3 des BTHG jedoch nicht einher. Die Auswirkungen auf die ju-

gendhilferechtliche Eingliederungshilfe können daher als mäßig eingestuft werden. 

Inwieweit die nicht in dieser Bachelorarbeit behandelten neuen Vorschriften im  

Teil 2 SGB IX, welche nicht für die jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe nach  

§ 35a SGB VIII gelten, aber für die Jugendhilfeträger als leistender Reha-Träger rele-

vant sein können, bedeutende Änderungen enthalten, kann nicht eingeschätzt werden. 
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Kernsätze  

1. Der zum 01.01.2020 stattgefundene Wechsel von der Einrichtungs- zur Personen-

zentrierung sowie die damit verbundene Trennung der Fachleistungen der Einglie-

derungshilfe und der existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte, die in 

einer besonderen Wohnform leben, und damit die wesentlichsten Änderungen im 

Eingliederungshilferecht durch die Reformstufe 3 des BTHG gelten nicht für die ju-

gendhilferechtliche Eingliederungshilfe für junge Menschen mit einer (drohenden) 

seelischen Behinderung.  

2. Noch immer ist der Katalog der möglichen Leistungen im Rahmen der (jugendhilfe-

rechtlichen) Eingliederungshilfe schwer zu erfassen, dennoch besteht seit 

01.01.2020 aufgrund einer Vielzahl an Konkretisierungen, der ausdrücklichen Auf-

nahme zuvor ungeschriebener Leistungstatbestände in den Leistungskatalog und 

der Aufhebung bedeutungsloser Vorschriften insgesamt eine größere Rechtssi-

cherheit und -klarheit für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bezüglich der in 

Betracht kommenden Eingliederungshilfeleistungen. 

3. Alle Leistungen, die vor dem 01.01.2020 als Eingliederungshilfe von den Jugend-

ämtern erbracht werden konnten, können es weiterhin; zu diesen sind einige hinzu-

gekommen. 

4. Gewisse Leistungen zur Sozialen Teilhabe können von den Jugendhilfeträgern seit 

01.01.2020 als pauschale Geldleistungen erbracht werden. 

5. Für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung und zur 

Sozialen Teilhabe ist die Möglichkeit der gemeinsamen Erbringung von Leistungen 

an mehrere Leistungsberechtigte („Poolen von Leistungen“) seit 01.01.2020 ge-

setzlich geregelt, weshalb dieses Instrument nun von allen Jugendämtern einheit-

lich und rechtssicher angewandt werden kann.  

6. Die zum 01.01.2020 in Kraft getretene Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe an 

Bildung widerspricht dem Wegfall der Voraussetzung, dass das Erreichen des Ziels 

eines Bildungsangebots, dessen Wahrnehmung durch die Eingliederungshilfe un-

terstützt werden soll, durch den Leistungsträger erwartet wird und führt damit zu ei-

ner zuvor nicht bestandenen Unklarheit für die Kinder- und Jugendhilfe. 
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Antrag 

Option 2: 

Feststellung der Unzuständigkeit 

Option 1: 

Feststellung der Zuständig-
keit/Versäumen der Frist 

Zuständigkeitsprüfung nach Abs. 1 Satz 1 
Frist: 2 Wochen nach Antragseingang  

Weiterleitung des Antrags 
nach Abs. 1 Satz 2 
Frist: unverzüglich 

Option 3: 

Ursache der Behinderung für Feststellung  
relevant, jedoch nicht innerhalb von 

 2 Wochen klärbar 

Weiterleitung des Antrags 
nach Abs.1 Satz 3  

Frist: unverzüglich 

Zuständigkeitsprüfung  

Option 1: 
Feststellung der Zuständigkeit 

Option 2: 
Feststellung der Unzuständigkeit 

Prüfung des Einverneh-
mens des zuständigen 
Trägers über eine Wei-
terleitung an ihn 

Option 1: 

kein Einvernehmen 

Option 2: 

Einvernehmen 

Weiterleitung  
des Antrags 
nach Abs. 3 

mit anschließender 
Kostenerstattung nach  

§ 16 Abs. 1 SGB IX 

Anhang 3: Verfahren nach § 14 SGB IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Mensch mit Behinderung bzw. dessen gesetzlicher Vertreter 

Rehabilitationsträger  

Entscheidung über Rehabilitations-
bedarf und anschließende Leistungs-

erbringung nach Abs. 2 Sätze 1–3 
 

Frist: 

- kein Gutachten zur Bedarfsprüfung 
  erforderlich: 3 Wochen nach Antrags- 
  eingang 
- Gutachten zur Bedarfsprüfung 
  erforderlich: 2 Wochen nach Eingang  
  des Gutachtens 

 

 

nach Auffassung des erstangegangenen Trägers zuständiger Träger 

Träger, der die Leistung ohne  
Rücksicht auf die Behinderungs-

ursache erbringt 

Entscheidung über Rehabilitati-
onsbedarf und anschließende Leis-
tungserbringung nach Abs. 2 Satz 4 
 

Frist: 

- kein Gutachten zur Bedarfsprüfung 
  erforderlich: 3 Wochen nach Eingang 
  des weitergeleiteten Antrags 
- Gutachten zur Bedarfsprüfung 
  erforderlich: 2 Wochen nach Eingang  
  des Gutachtens 

 
 

Entscheidung über Rehabilitati-
onsbedarf und anschließende Leis-
tungserbringung nach Abs. 2 Satz 4 
 

Frist: 

- kein Gutachten zur Bedarfsprüfung 
  erforderlich: 3 Wochen nach Eingang  
  des weitergeleiteten Antrags 
- Gutachten zur Bedarfsprüfung 
  erforderlich: 2 Wochen nach Eingang  
  des Gutachtens 

 
 

zuständiger Träger 

Entscheidung über Rehabilitations-
bedarf und anschließende Leistungser-
bringung in der für zweitangegangenen 

Träger geltenden Frist nach Abs. 3 
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